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1.   ART DER BAULICHEN NUTZUNG 1.1	Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes „Krankenhaus“, 3. Änderung wird ein Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes „Krankenhaus“, 3. Änderung wird ein Krankenhaus“, 3. Änderung wird ein , 3. Änderung wird ein Sonstiges Sondergebiet mit der Zweckbestimmung „Klinik“ festgesetzt.  Klinik“ festgesetzt.   festgesetzt.  Das Sondergebiet „Klinik“ dient insbesondere der Unterbringung des Krankenhauses Klinik“ dient insbesondere der Unterbringung des Krankenhauses  dient insbesondere der Unterbringung des Krankenhauses Passau sowie anderen Gebäuden und Anlagen für gesundheitliche und soziale Zwecke und den zugehörigen Einrichtungen. 1.2	Im Sondergebiet SO „Klinik“ sind allgemein zulässig: Im Sondergebiet SO „Klinik“ sind allgemein zulässig: Klinik“ sind allgemein zulässig:  sind allgemein zulässig: -	Kliniken mit dazugehörigen Gebäuden für ambulante Behandlungen und Nachsorgen Kliniken mit dazugehörigen Gebäuden für ambulante Behandlungen und Nachsorgen -	Gebäude, Anlagen und Einrichtungen für die stationäre Behandlung und Nachsorge Gebäude, Anlagen und Einrichtungen für die stationäre Behandlung und Nachsorge (wie z.B. Bettenhäuser) -	Büro- und Verwaltungsräume, sofern sie den festgesetzten, in den Sondergebieten Büro- und Verwaltungsräume, sofern sie den festgesetzten, in den Sondergebieten allgemein zulässigen Nutzungen, Anlagen und Einrichtungen dienen 1.3	Im Sondergebiet SO „Klinik“ sind darüber hinaus zulässig Im Sondergebiet SO „Klinik“ sind darüber hinaus zulässig Klinik“ sind darüber hinaus zulässig  sind darüber hinaus zulässig -	Betriebswohnungen  Betriebswohnungen  -	Einzelhandel, der in unmittelbar räumlichem und sachlichem Zusammenhang mit Einzelhandel, der in unmittelbar räumlichem und sachlichem Zusammenhang mit der Nutzung von Krankenhaus und Seniorenzentrum steht (z. B. Apotheke, Kiosk, Blumenladen) bis zu einer Gesamtverkaufsfläche von maximal 300 qm -	der Gebietsversorgung dienende Cafés, Bistros und Dienstleistungseinrichtungen, die der Gebietsversorgung dienende Cafés, Bistros und Dienstleistungseinrichtungen, die in unmittelbar räumlichem und sachlichem Zusammenhang mit der Nutzung der Klinik steht (z.B. Frisör etc.) bis zu einer Gesamtfläche von maximal 400 qm -	Gebäude für ambulante Behandlungen und Nachsorgen (Ärztehaus) Gebäude für ambulante Behandlungen und Nachsorgen (Ärztehaus) 2.   MASS DER BAULICHEN NUTZUNG 2.1	Als Wandhöhe gilt die Höhe der Schnittlinie der Gebäudeaußenwand mit der Als Wandhöhe gilt die Höhe der Schnittlinie der Gebäudeaußenwand mit der Oberkante der Dachhaut bzw. mit der Oberkante der Attika bezogen auf NN. 2.2	Im Sondergebiet SO „Klinik“ darf die zulässige Grundflächen durch die Grundflächen Im Sondergebiet SO „Klinik“ darf die zulässige Grundflächen durch die Grundflächen Klinik“ darf die zulässige Grundflächen durch die Grundflächen  darf die zulässige Grundflächen durch die Grundflächen von Garagen und Stellplätzen mit ihren Zufahrten, Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO sowie baulichen Anlagen unterhalb der Geländeoberfläche, durch die das Baugrundstück lediglich unterbaut wird, bis zu einer Grundflächenzahl von 1,0 überschritten werden. 2.3	Im Sondergebiet SO „Klinik“ dürfen notwendige untergeordnete Dachaufbauten für Im Sondergebiet SO „Klinik“ dürfen notwendige untergeordnete Dachaufbauten für Klinik“ dürfen notwendige untergeordnete Dachaufbauten für  dürfen notwendige untergeordnete Dachaufbauten für die Unterbringung technischer Anlagen (z. B. Aufzugsmaschinenraum, lüftungstechnische Anlagen) die Geschossfläche um maximal 30 vom Hundert des unmittelbar darunter liegenden Geschosses nicht überschreiten. 3.	BAUWEISE BAUWEISE Im Sondergebiet wird die offene Bauweise festgesetzt mit der Abweichung, dass Gebäude mit einer Länge von mehr als 50 m zulässig sind.  Die unter der Erde befindlichen Bauteile dürfen bis an die Grundstücksgrenze gebaut werden. 4.   ÜBERBAUBARE GRUNDSTÜCKSFLÄCHEN 4.1	Innerhalb des Baufensters mit der Bezeichnung V ist eine oberirdische Verbindung Innerhalb des Baufensters mit der Bezeichnung V ist eine oberirdische Verbindung zwischen den beiden Hauptbaufenstern in Form eines maximal 4 m breiten Verbindungsbauteils zulässig, dessen Oberkante max. 329 m ü. NN beträgt. 4.2	Eine Unterbauung des Grundstücks ist auch außerhalb der überbaubaren Eine Unterbauung des Grundstücks ist auch außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen zulässig, sofern diese oberirdisch nicht wirksam wird. 4.3	Ein Überschreiten der Baugrenzen durch untergeordnete Gebäudeteile wie Winter- Ein Überschreiten der Baugrenzen durch untergeordnete Gebäudeteile wie Winter- gärten, Erker, Balkone, Eingänge, Windfänge bis zu einer Tiefe von 0,5 m ist zulässig. Dies gilt nicht für die Baugrenze entlang der Sechzehnerstraße. 4.4	Überdachungen der Ein- und Ausfahrten zu den Tiefgaragen bzw. zum Überdachungen der Ein- und Ausfahrten zu den Tiefgaragen bzw. zum Wirtschaftshof sind auch außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen zulässig. 5.	 NEBENANLAGEN  NEBENANLAGEN Nebenanlagen und Einrichtungen im Sinne des § 14 BauNVO sind außerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche Im Sondergebiet SO „Klinik“ zulässig, wenn sie Klinik“ zulässig, wenn sie  zulässig, wenn sie nicht größer als 10 qm und in der Summe nicht mehr als 150 qm groß sind. 
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6.  STELLPLÄTZE UND GARAGEN SOWIE FAHRRADABSTELLPLÄTZE  Im Sondergebiet SO „Klinik“ sind Stellplätze auch außerhalb der überbaubaren Klinik“ sind Stellplätze auch außerhalb der überbaubaren  sind Stellplätze auch außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen allgemein zulässig.  Für Fahrräder sind Stellplätze in ausreichender Anzahl vorzusehen und so zu errichten, dass zur Sicherung der Rahmen abgeschlossen werden kann. Die Stellplätze müssen von der öffentlichen Verkehrsfläche aus ebenerdig oder über Rampen gut zugänglich und verkehrssicher zu erreichen sein. Die Zahl der erforderlichen Fahrradabstellplätze bemisst sich wie folgt:				1 Stellplatz pro 10 Krankenhausbetten. 7.   SICHTDREIECKE Aus Gründen der Verkehrssicherheit sind an Straßenmündungen im Bereich der Sichtdreiecke sichtbehindernde Anlagen unzulässig, deren Höhe 0,80 m (gemessen von der OK Straße) überschreiten. 8.   VER- UND ENTSORGUNG 8.1	Entwässerung, allgemein: Die Grundstücksentwässerungsanlage ist soweit möglich Entwässerung, allgemein: Die Grundstücksentwässerungsanlage ist soweit möglich im Trennsystem herzustellen. Das anfallende Oberflächenwasser ist gemäß § 55 WHG ortsnah zu versickern oder über eine Kanalisation ohne Vermischung mit Schmutzwasser in ein Gewässer einzuleiten. Wenn eine Versickerung oder ein geeignetes Ableiten in ein Gewässer aus technischen oder rechtlichen Gründen nicht möglich sein sollte, kann ein Einleiten in den öffentlichen Kanal zugelassen werden. Zur Vermeidung einer Überlastung der bestehenden Kanalisation hat die Einspeisung des Oberflächenwassers gedrosselt zu erfolgen. Diesbezüglich ist die gesamte Entwässerungsplanung des Vorhabens mit der Dienststelle 450, Stadtentwässerung abzustimmen. Die Bestimmungen der Entwässerungssatzung der Stadt Passau sind zu beachten und einzuhalten. Entwässerung ist in den jeweiligen Baugenehmigungs- bzw. Freistellungsverfahren mit der Stadt Passau / Dienststelle Stadtentwässerung zu regeln.  8.2	Abwasser: Das anfallende Schmutzwasser ist über neu zu errichtende Abwasser: Das anfallende Schmutzwasser ist über neu zu errichtende Kanalleitungen innerhalb der öffentlichen Verkehrsflächen bzw. über das klinikeigene Grundstück dem Mischwasserkanal in der Innstraße zuzuführen.  8.3	Oberflächenwasser: Zur Förderung der Verdunstung und Versickerung sowie zur Oberflächenwasser: Zur Förderung der Verdunstung und Versickerung sowie zur natürlichen Reinigung von Oberflächenwasser durch bewachsenen Boden sind, soweit technisch möglich, wasserdurchlässige Beläge zu verwenden. Unbelastetes Oberflächenwasser der Gebäude-, Verkehrs- und sonstigen Sondergebietsflächen ist, wie unter Punkt 8.1, gedrosselt in einen Regenwasserkanal bzw. den Mischwasserkanälen einzuleiten. Belastetes Oberflächenwasser ist vor der Einleitung durch geeignete Maßnahmen zu klären bzw. über den Schmutzwasserkanal abzuleiten.  8.4	Stromversorgung, Medien: Versorgungs- und Telefonleitungen sind unterirdisch zu Stromversorgung, Medien: Versorgungs- und Telefonleitungen sind unterirdisch zu verlegen. Der Bestand und der Betrieb der vorhandenen Telekommunikationslinien der Telekom Deutschland GmbH müssen weiterhin gewährleistet bleiben.  8.5  Löschwasser: Eine ausreichende Löschwasserversorgung für das gesamte Baugebiet wird über das Trinkwasserleitungsnetz der Stadtwerke Passau sichergestellt. 9.	ÄUßERE GESTALTUNG DER BAULICHEN ANLAGEN ÄUßERE GESTALTUNG DER BAULICHEN ANLAGEN 9.1	Im Sondergebiet SO „Klinik“ sind ausschließlich Flachdächer zulässig. Im Sondergebiet SO „Klinik“ sind ausschließlich Flachdächer zulässig. Klinik“ sind ausschließlich Flachdächer zulässig.  sind ausschließlich Flachdächer zulässig. 9.2	Dachaufbauten sind einzuhausen und mindestens um das Maß ihrer Höhe von der Dachaufbauten sind einzuhausen und mindestens um das Maß ihrer Höhe von der Außenkante des darunter liegenden Geschosses abzurücken. 9.3	Solarnutzung: Anlagen zur Nutzung der Sonnenenergie sind auch an den Solarnutzung: Anlagen zur Nutzung der Sonnenenergie sind auch an den senkrechten Bauteilen, wie Außenwänden und Brüstungen, zulässig. 9.4	Stützmauern: Sichtbare Stützmauern sind nur bei statisch und geländebedingten Stützmauern: Sichtbare Stützmauern sind nur bei statisch und geländebedingten Erfordernissen zulässig. Ihre Höhe beträgt maximal 1 m. Sie müssen einen Grenzabstand von mindestens 3 m haben und sind durch Pflanzung von überhängenden Arten zu begrünen. Dies gilt nicht für die unterirdische Zufahrtsrampe zum Wirtschaftshof. 10.  GRÜNORDNUNG UND GRÜNORDNERISCHE AUSGLEICHS- UND ERSATZMASSNAHMEN  10.1	Es sind heimische und standortgerechte Bäume mit einem Stammumfang von Es sind heimische und standortgerechte Bäume mit einem Stammumfang von 18-20 cm, gemessen in 1 m Höhe über dem Erdboden zum Bäume zu pflanzen, dauerhaft zu erhalten und bei Abgängigkeit zu ersetzen. Die Ersatzpflanzung ist am gleichen Ort mit gleicher Qualität vorzunehmen. Die Bodenfläche unter dem Kronentraufbereich ist zuzüglich 1,5 m von jeglichen Beeinträchtigungen freizuhalten. 10.2	Nicht befestigte Freiflächen innerhalb des Sondergebiets SO „Klinik“ sind gärtnerisch Nicht befestigte Freiflächen innerhalb des Sondergebiets SO „Klinik“ sind gärtnerisch Klinik“ sind gärtnerisch  sind gärtnerisch zu gestalten oder als Rasen- oder Wiesenfläche anzulegen. 10.3	Die Dächer der Gebäude im Sondergebiet SO „Klinik“ sind auf mindestens 60% der Die Dächer der Gebäude im Sondergebiet SO „Klinik“ sind auf mindestens 60% der Klinik“ sind auf mindestens 60% der  sind auf mindestens 60% der Dachfläche mit einer extensiven Dachbegrünung auszuführen. Die Vegetationsschicht muss mindestens 10 cm stark sein. Die Ausführung einschichtiger Bauweisen ist nicht zulässig. Dies ist bereits bei Statik und Konstruktion zu berücksichtigen.  Dies gilt nicht für Gebäude, deren Grundfläche kleiner als 20 qm ist. 10.4	Wege und ebenerdige Stellplätze sind mit wasserdurchlässiger Oberfläche Wege und ebenerdige Stellplätze sind mit wasserdurchlässiger Oberfläche (Rasenpflaster, Rasengittersteine, Schotterrasen) herzustellen oder dort anfallende Oberflächenwasser seitlich zu versickern, soweit Belange und Erfordernisse des technischen Umweltschutzes nicht entgegenstehen. HINWEISE Die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbote (derzeit verankert in § 44 Bundesnaturschutzgesetz) ist bei der Umsetzung des Bebauungsplanes und auch bei späteren Um- und Anbaumaßnahmen zu beachten. Insbesondere ist bei der Entfernung von Gehölzbeständen die Vogelbrutzeit bzw. der gesetzlich vorgeschriebene zeitliche Rahmen (Beseitigung nur in der Zeit vom 01.10. bis 28.02.) zu beachten. Eventuell zu Tage tretende Bodendenkmäler unterliegen der gesetzlichen Meldepflicht und sind unverzüglich der Denkmalschutzbehörde der Stadt Passau bekannt zu machen. Wasserhaltung während der Bauzeit: Eine umfängliche Wasserhaltung ist nicht erforderlich, lediglich die Abführung von Niederschlags-, Schicht- und Tagwasser. Während der Bauarbeiten ist das anfallende Schicht- und Niederschlagswasser über ein umlaufende Ringdrainage und zughörige Pumpensümpfe auf der hangabwärts gelegenen Baugrubenseite zu fassen und in eine Vorflut abzuführen. Flächen für Feuerwehr (insbesondere Zufahrten, Durchfahrten, Aufstellflächen, Bewegungsflächen, usw.) sind in ausreichendem Umfang vorzusehen. Dabei sind mindestens die Anforderungen der "Richtlinien über die Flächen der Feuerwehr" (Stand Februar 2007) einzuhalten. Die baulichen Anlagen müssen ganzjährig über ausreichend breite und tragfähige befestigte Straßen bzw. Wege für Großfahrzeuge der Feuerwehr erreichbar sein. Die etwa notwendige Anleiterbarkeit durch Hubrettungsfahrzeuge (Drehleiter) ist besonders zu berücksichtigen. Der Bebauungsplan tritt mit der Bekanntmachung nach § 10 Abs. 3 Satz 4 BauGB im Amtsblatt in Kraft. Gleichzeitig treten frühere planungsrechtliche Festsetzungen, die diesem Bebauungsplan entsprechen oder widersprechen, außer Kraft.
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1.   ART DER BAULICHEN NUTZUNG 1.1	Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes „Krankenhaus“, 3. Änderung wird ein Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes „Krankenhaus“, 3. Änderung wird ein Krankenhaus“, 3. Änderung wird ein , 3. Änderung wird ein Sonstiges Sondergebiet mit der Zweckbestimmung „Klinik“ festgesetzt.  Klinik“ festgesetzt.   festgesetzt.  Das Sondergebiet „Klinik“ dient insbesondere der Unterbringung des Krankenhauses Klinik“ dient insbesondere der Unterbringung des Krankenhauses  dient insbesondere der Unterbringung des Krankenhauses Passau sowie anderen Gebäuden und Anlagen für gesundheitliche und soziale Zwecke und den zugehörigen Einrichtungen. 1.2	Im Sondergebiet SO „Klinik“ sind allgemein zulässig: Im Sondergebiet SO „Klinik“ sind allgemein zulässig: Klinik“ sind allgemein zulässig:  sind allgemein zulässig: -	Kliniken mit dazugehörigen Gebäuden für ambulante Behandlungen und Nachsorgen Kliniken mit dazugehörigen Gebäuden für ambulante Behandlungen und Nachsorgen -	Gebäude, Anlagen und Einrichtungen für die stationäre Behandlung und Nachsorge Gebäude, Anlagen und Einrichtungen für die stationäre Behandlung und Nachsorge (wie z.B. Bettenhäuser) -	Büro- und Verwaltungsräume, sofern sie den festgesetzten, in den Sondergebieten Büro- und Verwaltungsräume, sofern sie den festgesetzten, in den Sondergebieten allgemein zulässigen Nutzungen, Anlagen und Einrichtungen dienen 1.3	Im Sondergebiet SO „Klinik“ sind darüber hinaus zulässig Im Sondergebiet SO „Klinik“ sind darüber hinaus zulässig Klinik“ sind darüber hinaus zulässig  sind darüber hinaus zulässig -	Betriebswohnungen  Betriebswohnungen  -	Einzelhandel, der in unmittelbar räumlichem und sachlichem Zusammenhang mit Einzelhandel, der in unmittelbar räumlichem und sachlichem Zusammenhang mit der Nutzung von Krankenhaus und Seniorenzentrum steht (z. B. Apotheke, Kiosk, Blumenladen) bis zu einer Gesamtverkaufsfläche von maximal 300 qm -	der Gebietsversorgung dienende Cafés, Bistros und Dienstleistungseinrichtungen, die der Gebietsversorgung dienende Cafés, Bistros und Dienstleistungseinrichtungen, die in unmittelbar räumlichem und sachlichem Zusammenhang mit der Nutzung der Klinik steht (z.B. Frisör etc.) bis zu einer Gesamtfläche von maximal 400 qm -	Gebäude für ambulante Behandlungen und Nachsorgen (Ärztehaus) Gebäude für ambulante Behandlungen und Nachsorgen (Ärztehaus) 2.   MASS DER BAULICHEN NUTZUNG 2.1	Als Wandhöhe gilt die Höhe der Schnittlinie der Gebäudeaußenwand mit der Als Wandhöhe gilt die Höhe der Schnittlinie der Gebäudeaußenwand mit der Oberkante der Dachhaut bzw. mit der Oberkante der Attika bezogen auf NN. 2.2	Im Sondergebiet SO „Klinik“ darf die zulässige Grundflächen durch die Grundflächen Im Sondergebiet SO „Klinik“ darf die zulässige Grundflächen durch die Grundflächen Klinik“ darf die zulässige Grundflächen durch die Grundflächen  darf die zulässige Grundflächen durch die Grundflächen von Garagen und Stellplätzen mit ihren Zufahrten, Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO sowie baulichen Anlagen unterhalb der Geländeoberfläche, durch die das Baugrundstück lediglich unterbaut wird, bis zu einer Grundflächenzahl von 1,0 überschritten werden. 2.3	Im Sondergebiet SO „Klinik“ dürfen notwendige untergeordnete Dachaufbauten für Im Sondergebiet SO „Klinik“ dürfen notwendige untergeordnete Dachaufbauten für Klinik“ dürfen notwendige untergeordnete Dachaufbauten für  dürfen notwendige untergeordnete Dachaufbauten für die Unterbringung technischer Anlagen (z. B. Aufzugsmaschinenraum, lüftungstechnische Anlagen) die Geschossfläche um maximal 30 vom Hundert des unmittelbar darunter liegenden Geschosses nicht überschreiten. 3.	BAUWEISE BAUWEISE Im Sondergebiet wird die offene Bauweise festgesetzt mit der Abweichung, dass Gebäude mit einer Länge von mehr als 50 m zulässig sind.  Die unter der Erde befindlichen Bauteile dürfen bis an die Grundstücksgrenze gebaut werden. 4.   ÜBERBAUBARE GRUNDSTÜCKSFLÄCHEN 4.1	Innerhalb des Baufensters mit der Bezeichnung V ist eine oberirdische Verbindung Innerhalb des Baufensters mit der Bezeichnung V ist eine oberirdische Verbindung zwischen den beiden Hauptbaufenstern in Form eines maximal 4 m breiten Verbindungsbauteils zulässig, dessen Oberkante max. 329 m ü. NN beträgt. 4.2	Eine Unterbauung des Grundstücks ist auch außerhalb der überbaubaren Eine Unterbauung des Grundstücks ist auch außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen zulässig, sofern diese oberirdisch nicht wirksam wird. 4.3	Ein Überschreiten der Baugrenzen durch untergeordnete Gebäudeteile wie Winter- Ein Überschreiten der Baugrenzen durch untergeordnete Gebäudeteile wie Winter- gärten, Erker, Balkone, Eingänge, Windfänge bis zu einer Tiefe von 0,5 m ist zulässig. Dies gilt nicht für die Baugrenze entlang der Sechzehnerstraße. 4.4	Überdachungen der Ein- und Ausfahrten zu den Tiefgaragen bzw. zum Überdachungen der Ein- und Ausfahrten zu den Tiefgaragen bzw. zum Wirtschaftshof sind auch außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen zulässig. 5.	 NEBENANLAGEN  NEBENANLAGEN Nebenanlagen und Einrichtungen im Sinne des § 14 BauNVO sind außerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche Im Sondergebiet SO „Klinik“ zulässig, wenn sie Klinik“ zulässig, wenn sie  zulässig, wenn sie nicht größer als 10 qm und in der Summe nicht mehr als 150 qm groß sind. 
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6.  STELLPLÄTZE UND GARAGEN SOWIE FAHRRADABSTELLPLÄTZE  Im Sondergebiet SO „Klinik“ sind Stellplätze auch außerhalb der überbaubaren Klinik“ sind Stellplätze auch außerhalb der überbaubaren  sind Stellplätze auch außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen allgemein zulässig.  Für Fahrräder sind Stellplätze in ausreichender Anzahl vorzusehen und so zu errichten, dass zur Sicherung der Rahmen abgeschlossen werden kann. Die Stellplätze müssen von der öffentlichen Verkehrsfläche aus ebenerdig oder über Rampen gut zugänglich und verkehrssicher zu erreichen sein. Die Zahl der erforderlichen Fahrradabstellplätze bemisst sich wie folgt:				1 Stellplatz pro 10 Krankenhausbetten. 7.   SICHTDREIECKE Aus Gründen der Verkehrssicherheit sind an Straßenmündungen im Bereich der Sichtdreiecke sichtbehindernde Anlagen unzulässig, deren Höhe 0,80 m (gemessen von der OK Straße) überschreiten. 8.   VER- UND ENTSORGUNG 8.1	Entwässerung, allgemein: Die Grundstücksentwässerungsanlage ist soweit möglich Entwässerung, allgemein: Die Grundstücksentwässerungsanlage ist soweit möglich im Trennsystem herzustellen. Das anfallende Oberflächenwasser ist gemäß § 55 WHG ortsnah zu versickern oder über eine Kanalisation ohne Vermischung mit Schmutzwasser in ein Gewässer einzuleiten. Wenn eine Versickerung oder ein geeignetes Ableiten in ein Gewässer aus technischen oder rechtlichen Gründen nicht möglich sein sollte, kann ein Einleiten in den öffentlichen Kanal zugelassen werden. Zur Vermeidung einer Überlastung der bestehenden Kanalisation hat die Einspeisung des Oberflächenwassers gedrosselt zu erfolgen. Diesbezüglich ist die gesamte Entwässerungsplanung des Vorhabens mit der Dienststelle 450, Stadtentwässerung abzustimmen. Die Bestimmungen der Entwässerungssatzung der Stadt Passau sind zu beachten und einzuhalten. Entwässerung ist in den jeweiligen Baugenehmigungs- bzw. Freistellungsverfahren mit der Stadt Passau / Dienststelle Stadtentwässerung zu regeln.  8.2	Abwasser: Das anfallende Schmutzwasser ist über neu zu errichtende Abwasser: Das anfallende Schmutzwasser ist über neu zu errichtende Kanalleitungen innerhalb der öffentlichen Verkehrsflächen bzw. über das klinikeigene Grundstück dem Mischwasserkanal in der Innstraße zuzuführen.  8.3	Oberflächenwasser: Zur Förderung der Verdunstung und Versickerung sowie zur Oberflächenwasser: Zur Förderung der Verdunstung und Versickerung sowie zur natürlichen Reinigung von Oberflächenwasser durch bewachsenen Boden sind, soweit technisch möglich, wasserdurchlässige Beläge zu verwenden. Unbelastetes Oberflächenwasser der Gebäude-, Verkehrs- und sonstigen Sondergebietsflächen ist, wie unter Punkt 8.1, gedrosselt in einen Regenwasserkanal bzw. den Mischwasserkanälen einzuleiten. Belastetes Oberflächenwasser ist vor der Einleitung durch geeignete Maßnahmen zu klären bzw. über den Schmutzwasserkanal abzuleiten.  8.4	Stromversorgung, Medien: Versorgungs- und Telefonleitungen sind unterirdisch zu Stromversorgung, Medien: Versorgungs- und Telefonleitungen sind unterirdisch zu verlegen. Der Bestand und der Betrieb der vorhandenen Telekommunikationslinien der Telekom Deutschland GmbH müssen weiterhin gewährleistet bleiben.  8.5  Löschwasser: Eine ausreichende Löschwasserversorgung für das gesamte Baugebiet wird über das Trinkwasserleitungsnetz der Stadtwerke Passau sichergestellt. 9.	ÄUßERE GESTALTUNG DER BAULICHEN ANLAGEN ÄUßERE GESTALTUNG DER BAULICHEN ANLAGEN 9.1	Im Sondergebiet SO „Klinik“ sind ausschließlich Flachdächer zulässig. Im Sondergebiet SO „Klinik“ sind ausschließlich Flachdächer zulässig. Klinik“ sind ausschließlich Flachdächer zulässig.  sind ausschließlich Flachdächer zulässig. 9.2	Dachaufbauten sind einzuhausen und mindestens um das Maß ihrer Höhe von der Dachaufbauten sind einzuhausen und mindestens um das Maß ihrer Höhe von der Außenkante des darunter liegenden Geschosses abzurücken. 9.3	Solarnutzung: Anlagen zur Nutzung der Sonnenenergie sind auch an den Solarnutzung: Anlagen zur Nutzung der Sonnenenergie sind auch an den senkrechten Bauteilen, wie Außenwänden und Brüstungen, zulässig. 9.4	Stützmauern: Sichtbare Stützmauern sind nur bei statisch und geländebedingten Stützmauern: Sichtbare Stützmauern sind nur bei statisch und geländebedingten Erfordernissen zulässig. Ihre Höhe beträgt maximal 1 m. Sie müssen einen Grenzabstand von mindestens 3 m haben und sind durch Pflanzung von überhängenden Arten zu begrünen. Dies gilt nicht für die unterirdische Zufahrtsrampe zum Wirtschaftshof. 10.  GRÜNORDNUNG UND GRÜNORDNERISCHE AUSGLEICHS- UND ERSATZMASSNAHMEN  10.1	Es sind heimische und standortgerechte Bäume mit einem Stammumfang von Es sind heimische und standortgerechte Bäume mit einem Stammumfang von 18-20 cm, gemessen in 1 m Höhe über dem Erdboden zum Bäume zu pflanzen, dauerhaft zu erhalten und bei Abgängigkeit zu ersetzen. Die Ersatzpflanzung ist am gleichen Ort mit gleicher Qualität vorzunehmen. Die Bodenfläche unter dem Kronentraufbereich ist zuzüglich 1,5 m von jeglichen Beeinträchtigungen freizuhalten. 10.2	Nicht befestigte Freiflächen innerhalb des Sondergebiets SO „Klinik“ sind gärtnerisch Nicht befestigte Freiflächen innerhalb des Sondergebiets SO „Klinik“ sind gärtnerisch Klinik“ sind gärtnerisch  sind gärtnerisch zu gestalten oder als Rasen- oder Wiesenfläche anzulegen. 10.3	Die Dächer der Gebäude im Sondergebiet SO „Klinik“ sind auf mindestens 60% der Die Dächer der Gebäude im Sondergebiet SO „Klinik“ sind auf mindestens 60% der Klinik“ sind auf mindestens 60% der  sind auf mindestens 60% der Dachfläche mit einer extensiven Dachbegrünung auszuführen. Die Vegetationsschicht muss mindestens 10 cm stark sein. Die Ausführung einschichtiger Bauweisen ist nicht zulässig. Dies ist bereits bei Statik und Konstruktion zu berücksichtigen.  Dies gilt nicht für Gebäude, deren Grundfläche kleiner als 20 qm ist. 10.4	Wege und ebenerdige Stellplätze sind mit wasserdurchlässiger Oberfläche Wege und ebenerdige Stellplätze sind mit wasserdurchlässiger Oberfläche (Rasenpflaster, Rasengittersteine, Schotterrasen) herzustellen oder dort anfallende Oberflächenwasser seitlich zu versickern, soweit Belange und Erfordernisse des technischen Umweltschutzes nicht entgegenstehen. HINWEISE Die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbote (derzeit verankert in § 44 Bundesnaturschutzgesetz) ist bei der Umsetzung des Bebauungsplanes und auch bei späteren Um- und Anbaumaßnahmen zu beachten. Insbesondere ist bei der Entfernung von Gehölzbeständen die Vogelbrutzeit bzw. der gesetzlich vorgeschriebene zeitliche Rahmen (Beseitigung nur in der Zeit vom 01.10. bis 28.02.) zu beachten. Eventuell zu Tage tretende Bodendenkmäler unterliegen der gesetzlichen Meldepflicht und sind unverzüglich der Denkmalschutzbehörde der Stadt Passau bekannt zu machen. Wasserhaltung während der Bauzeit: Eine umfängliche Wasserhaltung ist nicht erforderlich, lediglich die Abführung von Niederschlags-, Schicht- und Tagwasser. Während der Bauarbeiten ist das anfallende Schicht- und Niederschlagswasser über ein umlaufende Ringdrainage und zughörige Pumpensümpfe auf der hangabwärts gelegenen Baugrubenseite zu fassen und in eine Vorflut abzuführen. Flächen für Feuerwehr (insbesondere Zufahrten, Durchfahrten, Aufstellflächen, Bewegungsflächen, usw.) sind in ausreichendem Umfang vorzusehen. Dabei sind mindestens die Anforderungen der "Richtlinien über die Flächen der Feuerwehr" (Stand Februar 2007) einzuhalten. Die baulichen Anlagen müssen ganzjährig über ausreichend breite und tragfähige befestigte Straßen bzw. Wege für Großfahrzeuge der Feuerwehr erreichbar sein. Die etwa notwendige Anleiterbarkeit durch Hubrettungsfahrzeuge (Drehleiter) ist besonders zu berücksichtigen. Der Bebauungsplan tritt mit der Bekanntmachung nach § 10 Abs. 3 Satz 4 BauGB im Amtsblatt in Kraft. Gleichzeitig treten frühere planungsrechtliche Festsetzungen, die diesem Bebauungsplan entsprechen oder widersprechen, außer Kraft.
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1.   ART DER BAULICHEN NUTZUNG 1.1	Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes „Krankenhaus“, 3. Änderung wird ein Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes „Krankenhaus“, 3. Änderung wird ein Krankenhaus“, 3. Änderung wird ein , 3. Änderung wird ein Sonstiges Sondergebiet mit der Zweckbestimmung „Klinik“ festgesetzt.  Klinik“ festgesetzt.   festgesetzt.  Das Sondergebiet „Klinik“ dient insbesondere der Unterbringung des Krankenhauses Klinik“ dient insbesondere der Unterbringung des Krankenhauses  dient insbesondere der Unterbringung des Krankenhauses Passau sowie anderen Gebäuden und Anlagen für gesundheitliche und soziale Zwecke und den zugehörigen Einrichtungen. 1.2	Im Sondergebiet SO „Klinik“ sind allgemein zulässig: Im Sondergebiet SO „Klinik“ sind allgemein zulässig: Klinik“ sind allgemein zulässig:  sind allgemein zulässig: -	Kliniken mit dazugehörigen Gebäuden für ambulante Behandlungen und Nachsorgen Kliniken mit dazugehörigen Gebäuden für ambulante Behandlungen und Nachsorgen -	Gebäude, Anlagen und Einrichtungen für die stationäre Behandlung und Nachsorge Gebäude, Anlagen und Einrichtungen für die stationäre Behandlung und Nachsorge (wie z.B. Bettenhäuser) -	Büro- und Verwaltungsräume, sofern sie den festgesetzten, in den Sondergebieten Büro- und Verwaltungsräume, sofern sie den festgesetzten, in den Sondergebieten allgemein zulässigen Nutzungen, Anlagen und Einrichtungen dienen 1.3	Im Sondergebiet SO „Klinik“ sind darüber hinaus zulässig Im Sondergebiet SO „Klinik“ sind darüber hinaus zulässig Klinik“ sind darüber hinaus zulässig  sind darüber hinaus zulässig -	Betriebswohnungen  Betriebswohnungen  -	Einzelhandel, der in unmittelbar räumlichem und sachlichem Zusammenhang mit Einzelhandel, der in unmittelbar räumlichem und sachlichem Zusammenhang mit der Nutzung von Krankenhaus und Seniorenzentrum steht (z. B. Apotheke, Kiosk, Blumenladen) bis zu einer Gesamtverkaufsfläche von maximal 300 qm -	der Gebietsversorgung dienende Cafés, Bistros und Dienstleistungseinrichtungen, die der Gebietsversorgung dienende Cafés, Bistros und Dienstleistungseinrichtungen, die in unmittelbar räumlichem und sachlichem Zusammenhang mit der Nutzung der Klinik steht (z.B. Frisör etc.) bis zu einer Gesamtfläche von maximal 400 qm -	Gebäude für ambulante Behandlungen und Nachsorgen (Ärztehaus) Gebäude für ambulante Behandlungen und Nachsorgen (Ärztehaus) 2.   MASS DER BAULICHEN NUTZUNG 2.1	Als Wandhöhe gilt die Höhe der Schnittlinie der Gebäudeaußenwand mit der Als Wandhöhe gilt die Höhe der Schnittlinie der Gebäudeaußenwand mit der Oberkante der Dachhaut bzw. mit der Oberkante der Attika bezogen auf NN. 2.2	Im Sondergebiet SO „Klinik“ darf die zulässige Grundflächen durch die Grundflächen Im Sondergebiet SO „Klinik“ darf die zulässige Grundflächen durch die Grundflächen Klinik“ darf die zulässige Grundflächen durch die Grundflächen  darf die zulässige Grundflächen durch die Grundflächen von Garagen und Stellplätzen mit ihren Zufahrten, Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO sowie baulichen Anlagen unterhalb der Geländeoberfläche, durch die das Baugrundstück lediglich unterbaut wird, bis zu einer Grundflächenzahl von 1,0 überschritten werden. 2.3	Im Sondergebiet SO „Klinik“ dürfen notwendige untergeordnete Dachaufbauten für Im Sondergebiet SO „Klinik“ dürfen notwendige untergeordnete Dachaufbauten für Klinik“ dürfen notwendige untergeordnete Dachaufbauten für  dürfen notwendige untergeordnete Dachaufbauten für die Unterbringung technischer Anlagen (z. B. Aufzugsmaschinenraum, lüftungstechnische Anlagen) die Geschossfläche um maximal 30 vom Hundert des unmittelbar darunter liegenden Geschosses nicht überschreiten. 3.	BAUWEISE BAUWEISE Im Sondergebiet wird die offene Bauweise festgesetzt mit der Abweichung, dass Gebäude mit einer Länge von mehr als 50 m zulässig sind.  Die unter der Erde befindlichen Bauteile dürfen bis an die Grundstücksgrenze gebaut werden. 4.   ÜBERBAUBARE GRUNDSTÜCKSFLÄCHEN 4.1	Innerhalb des Baufensters mit der Bezeichnung V ist eine oberirdische Verbindung Innerhalb des Baufensters mit der Bezeichnung V ist eine oberirdische Verbindung zwischen den beiden Hauptbaufenstern in Form eines maximal 4 m breiten Verbindungsbauteils zulässig, dessen Oberkante max. 329 m ü. NN beträgt. 4.2	Eine Unterbauung des Grundstücks ist auch außerhalb der überbaubaren Eine Unterbauung des Grundstücks ist auch außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen zulässig, sofern diese oberirdisch nicht wirksam wird. 4.3	Ein Überschreiten der Baugrenzen durch untergeordnete Gebäudeteile wie Winter- Ein Überschreiten der Baugrenzen durch untergeordnete Gebäudeteile wie Winter- gärten, Erker, Balkone, Eingänge, Windfänge bis zu einer Tiefe von 0,5 m ist zulässig. Dies gilt nicht für die Baugrenze entlang der Sechzehnerstraße. 4.4	Überdachungen der Ein- und Ausfahrten zu den Tiefgaragen bzw. zum Überdachungen der Ein- und Ausfahrten zu den Tiefgaragen bzw. zum Wirtschaftshof sind auch außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen zulässig. 5.	 NEBENANLAGEN  NEBENANLAGEN Nebenanlagen und Einrichtungen im Sinne des § 14 BauNVO sind außerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche Im Sondergebiet SO „Klinik“ zulässig, wenn sie Klinik“ zulässig, wenn sie  zulässig, wenn sie nicht größer als 10 qm und in der Summe nicht mehr als 150 qm groß sind. 
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6.  STELLPLÄTZE UND GARAGEN SOWIE FAHRRADABSTELLPLÄTZE  Im Sondergebiet SO „Klinik“ sind Stellplätze auch außerhalb der überbaubaren Klinik“ sind Stellplätze auch außerhalb der überbaubaren  sind Stellplätze auch außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen allgemein zulässig.  Für Fahrräder sind Stellplätze in ausreichender Anzahl vorzusehen und so zu errichten, dass zur Sicherung der Rahmen abgeschlossen werden kann. Die Stellplätze müssen von der öffentlichen Verkehrsfläche aus ebenerdig oder über Rampen gut zugänglich und verkehrssicher zu erreichen sein. Die Zahl der erforderlichen Fahrradabstellplätze bemisst sich wie folgt:				1 Stellplatz pro 10 Krankenhausbetten. 7.   SICHTDREIECKE Aus Gründen der Verkehrssicherheit sind an Straßenmündungen im Bereich der Sichtdreiecke sichtbehindernde Anlagen unzulässig, deren Höhe 0,80 m (gemessen von der OK Straße) überschreiten. 8.   VER- UND ENTSORGUNG 8.1	Entwässerung, allgemein: Die Grundstücksentwässerungsanlage ist soweit möglich Entwässerung, allgemein: Die Grundstücksentwässerungsanlage ist soweit möglich im Trennsystem herzustellen. Das anfallende Oberflächenwasser ist gemäß § 55 WHG ortsnah zu versickern oder über eine Kanalisation ohne Vermischung mit Schmutzwasser in ein Gewässer einzuleiten. Wenn eine Versickerung oder ein geeignetes Ableiten in ein Gewässer aus technischen oder rechtlichen Gründen nicht möglich sein sollte, kann ein Einleiten in den öffentlichen Kanal zugelassen werden. Zur Vermeidung einer Überlastung der bestehenden Kanalisation hat die Einspeisung des Oberflächenwassers gedrosselt zu erfolgen. Diesbezüglich ist die gesamte Entwässerungsplanung des Vorhabens mit der Dienststelle 450, Stadtentwässerung abzustimmen. Die Bestimmungen der Entwässerungssatzung der Stadt Passau sind zu beachten und einzuhalten. Entwässerung ist in den jeweiligen Baugenehmigungs- bzw. Freistellungsverfahren mit der Stadt Passau / Dienststelle Stadtentwässerung zu regeln.  8.2	Abwasser: Das anfallende Schmutzwasser ist über neu zu errichtende Abwasser: Das anfallende Schmutzwasser ist über neu zu errichtende Kanalleitungen innerhalb der öffentlichen Verkehrsflächen bzw. über das klinikeigene Grundstück dem Mischwasserkanal in der Innstraße zuzuführen.  8.3	Oberflächenwasser: Zur Förderung der Verdunstung und Versickerung sowie zur Oberflächenwasser: Zur Förderung der Verdunstung und Versickerung sowie zur natürlichen Reinigung von Oberflächenwasser durch bewachsenen Boden sind, soweit technisch möglich, wasserdurchlässige Beläge zu verwenden. Unbelastetes Oberflächenwasser der Gebäude-, Verkehrs- und sonstigen Sondergebietsflächen ist, wie unter Punkt 8.1, gedrosselt in einen Regenwasserkanal bzw. den Mischwasserkanälen einzuleiten. Belastetes Oberflächenwasser ist vor der Einleitung durch geeignete Maßnahmen zu klären bzw. über den Schmutzwasserkanal abzuleiten.  8.4	Stromversorgung, Medien: Versorgungs- und Telefonleitungen sind unterirdisch zu Stromversorgung, Medien: Versorgungs- und Telefonleitungen sind unterirdisch zu verlegen. Der Bestand und der Betrieb der vorhandenen Telekommunikationslinien der Telekom Deutschland GmbH müssen weiterhin gewährleistet bleiben.  8.5  Löschwasser: Eine ausreichende Löschwasserversorgung für das gesamte Baugebiet wird über das Trinkwasserleitungsnetz der Stadtwerke Passau sichergestellt. 9.	ÄUßERE GESTALTUNG DER BAULICHEN ANLAGEN ÄUßERE GESTALTUNG DER BAULICHEN ANLAGEN 9.1	Im Sondergebiet SO „Klinik“ sind ausschließlich Flachdächer zulässig. Im Sondergebiet SO „Klinik“ sind ausschließlich Flachdächer zulässig. Klinik“ sind ausschließlich Flachdächer zulässig.  sind ausschließlich Flachdächer zulässig. 9.2	Dachaufbauten sind einzuhausen und mindestens um das Maß ihrer Höhe von der Dachaufbauten sind einzuhausen und mindestens um das Maß ihrer Höhe von der Außenkante des darunter liegenden Geschosses abzurücken. 9.3	Solarnutzung: Anlagen zur Nutzung der Sonnenenergie sind auch an den Solarnutzung: Anlagen zur Nutzung der Sonnenenergie sind auch an den senkrechten Bauteilen, wie Außenwänden und Brüstungen, zulässig. 9.4	Stützmauern: Sichtbare Stützmauern sind nur bei statisch und geländebedingten Stützmauern: Sichtbare Stützmauern sind nur bei statisch und geländebedingten Erfordernissen zulässig. Ihre Höhe beträgt maximal 1 m. Sie müssen einen Grenzabstand von mindestens 3 m haben und sind durch Pflanzung von überhängenden Arten zu begrünen. Dies gilt nicht für die unterirdische Zufahrtsrampe zum Wirtschaftshof. 10.  GRÜNORDNUNG UND GRÜNORDNERISCHE AUSGLEICHS- UND ERSATZMASSNAHMEN  10.1	Es sind heimische und standortgerechte Bäume mit einem Stammumfang von Es sind heimische und standortgerechte Bäume mit einem Stammumfang von 18-20 cm, gemessen in 1 m Höhe über dem Erdboden zum Bäume zu pflanzen, dauerhaft zu erhalten und bei Abgängigkeit zu ersetzen. Die Ersatzpflanzung ist am gleichen Ort mit gleicher Qualität vorzunehmen. Die Bodenfläche unter dem Kronentraufbereich ist zuzüglich 1,5 m von jeglichen Beeinträchtigungen freizuhalten. 10.2	Nicht befestigte Freiflächen innerhalb des Sondergebiets SO „Klinik“ sind gärtnerisch Nicht befestigte Freiflächen innerhalb des Sondergebiets SO „Klinik“ sind gärtnerisch Klinik“ sind gärtnerisch  sind gärtnerisch zu gestalten oder als Rasen- oder Wiesenfläche anzulegen. 10.3	Die Dächer der Gebäude im Sondergebiet SO „Klinik“ sind auf mindestens 60% der Die Dächer der Gebäude im Sondergebiet SO „Klinik“ sind auf mindestens 60% der Klinik“ sind auf mindestens 60% der  sind auf mindestens 60% der Dachfläche mit einer extensiven Dachbegrünung auszuführen. Die Vegetationsschicht muss mindestens 10 cm stark sein. Die Ausführung einschichtiger Bauweisen ist nicht zulässig. Dies ist bereits bei Statik und Konstruktion zu berücksichtigen.  Dies gilt nicht für Gebäude, deren Grundfläche kleiner als 20 qm ist. 10.4	Wege und ebenerdige Stellplätze sind mit wasserdurchlässiger Oberfläche Wege und ebenerdige Stellplätze sind mit wasserdurchlässiger Oberfläche (Rasenpflaster, Rasengittersteine, Schotterrasen) herzustellen oder dort anfallende Oberflächenwasser seitlich zu versickern, soweit Belange und Erfordernisse des technischen Umweltschutzes nicht entgegenstehen. HINWEISE Die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbote (derzeit verankert in § 44 Bundesnaturschutzgesetz) ist bei der Umsetzung des Bebauungsplanes und auch bei späteren Um- und Anbaumaßnahmen zu beachten. Insbesondere ist bei der Entfernung von Gehölzbeständen die Vogelbrutzeit bzw. der gesetzlich vorgeschriebene zeitliche Rahmen (Beseitigung nur in der Zeit vom 01.10. bis 28.02.) zu beachten. Eventuell zu Tage tretende Bodendenkmäler unterliegen der gesetzlichen Meldepflicht und sind unverzüglich der Denkmalschutzbehörde der Stadt Passau bekannt zu machen. Wasserhaltung während der Bauzeit: Eine umfängliche Wasserhaltung ist nicht erforderlich, lediglich die Abführung von Niederschlags-, Schicht- und Tagwasser. Während der Bauarbeiten ist das anfallende Schicht- und Niederschlagswasser über ein umlaufende Ringdrainage und zughörige Pumpensümpfe auf der hangabwärts gelegenen Baugrubenseite zu fassen und in eine Vorflut abzuführen. Flächen für Feuerwehr (insbesondere Zufahrten, Durchfahrten, Aufstellflächen, Bewegungsflächen, usw.) sind in ausreichendem Umfang vorzusehen. Dabei sind mindestens die Anforderungen der "Richtlinien über die Flächen der Feuerwehr" (Stand Februar 2007) einzuhalten. Die baulichen Anlagen müssen ganzjährig über ausreichend breite und tragfähige befestigte Straßen bzw. Wege für Großfahrzeuge der Feuerwehr erreichbar sein. Die etwa notwendige Anleiterbarkeit durch Hubrettungsfahrzeuge (Drehleiter) ist besonders zu berücksichtigen. Der Bebauungsplan tritt mit der Bekanntmachung nach § 10 Abs. 3 Satz 4 BauGB im Amtsblatt in Kraft. Gleichzeitig treten frühere planungsrechtliche Festsetzungen, die diesem Bebauungsplan entsprechen oder widersprechen, außer Kraft.
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1.   ART DER BAULICHEN NUTZUNG 1.1	Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes „Krankenhaus“, 3. Änderung wird ein Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes „Krankenhaus“, 3. Änderung wird ein Krankenhaus“, 3. Änderung wird ein , 3. Änderung wird ein Sonstiges Sondergebiet mit der Zweckbestimmung „Klinik“ festgesetzt.  Klinik“ festgesetzt.   festgesetzt.  Das Sondergebiet „Klinik“ dient insbesondere der Unterbringung des Krankenhauses Klinik“ dient insbesondere der Unterbringung des Krankenhauses  dient insbesondere der Unterbringung des Krankenhauses Passau sowie anderen Gebäuden und Anlagen für gesundheitliche und soziale Zwecke und den zugehörigen Einrichtungen. 1.2	Im Sondergebiet SO „Klinik“ sind allgemein zulässig: Im Sondergebiet SO „Klinik“ sind allgemein zulässig: Klinik“ sind allgemein zulässig:  sind allgemein zulässig: -	Kliniken mit dazugehörigen Gebäuden für ambulante Behandlungen und Nachsorgen Kliniken mit dazugehörigen Gebäuden für ambulante Behandlungen und Nachsorgen -	Gebäude, Anlagen und Einrichtungen für die stationäre Behandlung und Nachsorge Gebäude, Anlagen und Einrichtungen für die stationäre Behandlung und Nachsorge (wie z.B. Bettenhäuser) -	Büro- und Verwaltungsräume, sofern sie den festgesetzten, in den Sondergebieten Büro- und Verwaltungsräume, sofern sie den festgesetzten, in den Sondergebieten allgemein zulässigen Nutzungen, Anlagen und Einrichtungen dienen 1.3	Im Sondergebiet SO „Klinik“ sind darüber hinaus zulässig Im Sondergebiet SO „Klinik“ sind darüber hinaus zulässig Klinik“ sind darüber hinaus zulässig  sind darüber hinaus zulässig -	Betriebswohnungen  Betriebswohnungen  -	Einzelhandel, der in unmittelbar räumlichem und sachlichem Zusammenhang mit Einzelhandel, der in unmittelbar räumlichem und sachlichem Zusammenhang mit der Nutzung von Krankenhaus und Seniorenzentrum steht (z. B. Apotheke, Kiosk, Blumenladen) bis zu einer Gesamtverkaufsfläche von maximal 300 qm -	der Gebietsversorgung dienende Cafés, Bistros und Dienstleistungseinrichtungen, die der Gebietsversorgung dienende Cafés, Bistros und Dienstleistungseinrichtungen, die in unmittelbar räumlichem und sachlichem Zusammenhang mit der Nutzung der Klinik steht (z.B. Frisör etc.) bis zu einer Gesamtfläche von maximal 400 qm -	Gebäude für ambulante Behandlungen und Nachsorgen (Ärztehaus) Gebäude für ambulante Behandlungen und Nachsorgen (Ärztehaus) 2.   MASS DER BAULICHEN NUTZUNG 2.1	Als Wandhöhe gilt die Höhe der Schnittlinie der Gebäudeaußenwand mit der Als Wandhöhe gilt die Höhe der Schnittlinie der Gebäudeaußenwand mit der Oberkante der Dachhaut bzw. mit der Oberkante der Attika bezogen auf NN. 2.2	Im Sondergebiet SO „Klinik“ darf die zulässige Grundflächen durch die Grundflächen Im Sondergebiet SO „Klinik“ darf die zulässige Grundflächen durch die Grundflächen Klinik“ darf die zulässige Grundflächen durch die Grundflächen  darf die zulässige Grundflächen durch die Grundflächen von Garagen und Stellplätzen mit ihren Zufahrten, Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO sowie baulichen Anlagen unterhalb der Geländeoberfläche, durch die das Baugrundstück lediglich unterbaut wird, bis zu einer Grundflächenzahl von 1,0 überschritten werden. 2.3	Im Sondergebiet SO „Klinik“ dürfen notwendige untergeordnete Dachaufbauten für Im Sondergebiet SO „Klinik“ dürfen notwendige untergeordnete Dachaufbauten für Klinik“ dürfen notwendige untergeordnete Dachaufbauten für  dürfen notwendige untergeordnete Dachaufbauten für die Unterbringung technischer Anlagen (z. B. Aufzugsmaschinenraum, lüftungstechnische Anlagen) die Geschossfläche um maximal 30 vom Hundert des unmittelbar darunter liegenden Geschosses nicht überschreiten. 3.	BAUWEISE BAUWEISE Im Sondergebiet wird die offene Bauweise festgesetzt mit der Abweichung, dass Gebäude mit einer Länge von mehr als 50 m zulässig sind.  Die unter der Erde befindlichen Bauteile dürfen bis an die Grundstücksgrenze gebaut werden. 4.   ÜBERBAUBARE GRUNDSTÜCKSFLÄCHEN 4.1	Innerhalb des Baufensters mit der Bezeichnung V ist eine oberirdische Verbindung Innerhalb des Baufensters mit der Bezeichnung V ist eine oberirdische Verbindung zwischen den beiden Hauptbaufenstern in Form eines maximal 4 m breiten Verbindungsbauteils zulässig, dessen Oberkante max. 329 m ü. NN beträgt. 4.2	Eine Unterbauung des Grundstücks ist auch außerhalb der überbaubaren Eine Unterbauung des Grundstücks ist auch außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen zulässig, sofern diese oberirdisch nicht wirksam wird. 4.3	Ein Überschreiten der Baugrenzen durch untergeordnete Gebäudeteile wie Winter- Ein Überschreiten der Baugrenzen durch untergeordnete Gebäudeteile wie Winter- gärten, Erker, Balkone, Eingänge, Windfänge bis zu einer Tiefe von 0,5 m ist zulässig. Dies gilt nicht für die Baugrenze entlang der Sechzehnerstraße. 4.4	Überdachungen der Ein- und Ausfahrten zu den Tiefgaragen bzw. zum Überdachungen der Ein- und Ausfahrten zu den Tiefgaragen bzw. zum Wirtschaftshof sind auch außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen zulässig. 5.	 NEBENANLAGEN  NEBENANLAGEN Nebenanlagen und Einrichtungen im Sinne des § 14 BauNVO sind außerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche Im Sondergebiet SO „Klinik“ zulässig, wenn sie Klinik“ zulässig, wenn sie  zulässig, wenn sie nicht größer als 10 qm und in der Summe nicht mehr als 150 qm groß sind. 
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6.  STELLPLÄTZE UND GARAGEN SOWIE FAHRRADABSTELLPLÄTZE  Im Sondergebiet SO „Klinik“ sind Stellplätze auch außerhalb der überbaubaren Klinik“ sind Stellplätze auch außerhalb der überbaubaren  sind Stellplätze auch außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen allgemein zulässig.  Für Fahrräder sind Stellplätze in ausreichender Anzahl vorzusehen und so zu errichten, dass zur Sicherung der Rahmen abgeschlossen werden kann. Die Stellplätze müssen von der öffentlichen Verkehrsfläche aus ebenerdig oder über Rampen gut zugänglich und verkehrssicher zu erreichen sein. Die Zahl der erforderlichen Fahrradabstellplätze bemisst sich wie folgt:				1 Stellplatz pro 10 Krankenhausbetten. 7.   SICHTDREIECKE Aus Gründen der Verkehrssicherheit sind an Straßenmündungen im Bereich der Sichtdreiecke sichtbehindernde Anlagen unzulässig, deren Höhe 0,80 m (gemessen von der OK Straße) überschreiten. 8.   VER- UND ENTSORGUNG 8.1	Entwässerung, allgemein: Die Grundstücksentwässerungsanlage ist soweit möglich Entwässerung, allgemein: Die Grundstücksentwässerungsanlage ist soweit möglich im Trennsystem herzustellen. Das anfallende Oberflächenwasser ist gemäß § 55 WHG ortsnah zu versickern oder über eine Kanalisation ohne Vermischung mit Schmutzwasser in ein Gewässer einzuleiten. Wenn eine Versickerung oder ein geeignetes Ableiten in ein Gewässer aus technischen oder rechtlichen Gründen nicht möglich sein sollte, kann ein Einleiten in den öffentlichen Kanal zugelassen werden. Zur Vermeidung einer Überlastung der bestehenden Kanalisation hat die Einspeisung des Oberflächenwassers gedrosselt zu erfolgen. Diesbezüglich ist die gesamte Entwässerungsplanung des Vorhabens mit der Dienststelle 450, Stadtentwässerung abzustimmen. Die Bestimmungen der Entwässerungssatzung der Stadt Passau sind zu beachten und einzuhalten. Entwässerung ist in den jeweiligen Baugenehmigungs- bzw. Freistellungsverfahren mit der Stadt Passau / Dienststelle Stadtentwässerung zu regeln.  8.2	Abwasser: Das anfallende Schmutzwasser ist über neu zu errichtende Abwasser: Das anfallende Schmutzwasser ist über neu zu errichtende Kanalleitungen innerhalb der öffentlichen Verkehrsflächen bzw. über das klinikeigene Grundstück dem Mischwasserkanal in der Innstraße zuzuführen.  8.3	Oberflächenwasser: Zur Förderung der Verdunstung und Versickerung sowie zur Oberflächenwasser: Zur Förderung der Verdunstung und Versickerung sowie zur natürlichen Reinigung von Oberflächenwasser durch bewachsenen Boden sind, soweit technisch möglich, wasserdurchlässige Beläge zu verwenden. Unbelastetes Oberflächenwasser der Gebäude-, Verkehrs- und sonstigen Sondergebietsflächen ist, wie unter Punkt 8.1, gedrosselt in einen Regenwasserkanal bzw. den Mischwasserkanälen einzuleiten. Belastetes Oberflächenwasser ist vor der Einleitung durch geeignete Maßnahmen zu klären bzw. über den Schmutzwasserkanal abzuleiten.  8.4	Stromversorgung, Medien: Versorgungs- und Telefonleitungen sind unterirdisch zu Stromversorgung, Medien: Versorgungs- und Telefonleitungen sind unterirdisch zu verlegen. Der Bestand und der Betrieb der vorhandenen Telekommunikationslinien der Telekom Deutschland GmbH müssen weiterhin gewährleistet bleiben.  8.5  Löschwasser: Eine ausreichende Löschwasserversorgung für das gesamte Baugebiet wird über das Trinkwasserleitungsnetz der Stadtwerke Passau sichergestellt. 9.	ÄUßERE GESTALTUNG DER BAULICHEN ANLAGEN ÄUßERE GESTALTUNG DER BAULICHEN ANLAGEN 9.1	Im Sondergebiet SO „Klinik“ sind ausschließlich Flachdächer zulässig. Im Sondergebiet SO „Klinik“ sind ausschließlich Flachdächer zulässig. Klinik“ sind ausschließlich Flachdächer zulässig.  sind ausschließlich Flachdächer zulässig. 9.2	Dachaufbauten sind einzuhausen und mindestens um das Maß ihrer Höhe von der Dachaufbauten sind einzuhausen und mindestens um das Maß ihrer Höhe von der Außenkante des darunter liegenden Geschosses abzurücken. 9.3	Solarnutzung: Anlagen zur Nutzung der Sonnenenergie sind auch an den Solarnutzung: Anlagen zur Nutzung der Sonnenenergie sind auch an den senkrechten Bauteilen, wie Außenwänden und Brüstungen, zulässig. 9.4	Stützmauern: Sichtbare Stützmauern sind nur bei statisch und geländebedingten Stützmauern: Sichtbare Stützmauern sind nur bei statisch und geländebedingten Erfordernissen zulässig. Ihre Höhe beträgt maximal 1 m. Sie müssen einen Grenzabstand von mindestens 3 m haben und sind durch Pflanzung von überhängenden Arten zu begrünen. Dies gilt nicht für die unterirdische Zufahrtsrampe zum Wirtschaftshof. 10.  GRÜNORDNUNG UND GRÜNORDNERISCHE AUSGLEICHS- UND ERSATZMASSNAHMEN  10.1	Es sind heimische und standortgerechte Bäume mit einem Stammumfang von Es sind heimische und standortgerechte Bäume mit einem Stammumfang von 18-20 cm, gemessen in 1 m Höhe über dem Erdboden zum Bäume zu pflanzen, dauerhaft zu erhalten und bei Abgängigkeit zu ersetzen. Die Ersatzpflanzung ist am gleichen Ort mit gleicher Qualität vorzunehmen. Die Bodenfläche unter dem Kronentraufbereich ist zuzüglich 1,5 m von jeglichen Beeinträchtigungen freizuhalten. 10.2	Nicht befestigte Freiflächen innerhalb des Sondergebiets SO „Klinik“ sind gärtnerisch Nicht befestigte Freiflächen innerhalb des Sondergebiets SO „Klinik“ sind gärtnerisch Klinik“ sind gärtnerisch  sind gärtnerisch zu gestalten oder als Rasen- oder Wiesenfläche anzulegen. 10.3	Die Dächer der Gebäude im Sondergebiet SO „Klinik“ sind auf mindestens 60% der Die Dächer der Gebäude im Sondergebiet SO „Klinik“ sind auf mindestens 60% der Klinik“ sind auf mindestens 60% der  sind auf mindestens 60% der Dachfläche mit einer extensiven Dachbegrünung auszuführen. Die Vegetationsschicht muss mindestens 10 cm stark sein. Die Ausführung einschichtiger Bauweisen ist nicht zulässig. Dies ist bereits bei Statik und Konstruktion zu berücksichtigen.  Dies gilt nicht für Gebäude, deren Grundfläche kleiner als 20 qm ist. 10.4	Wege und ebenerdige Stellplätze sind mit wasserdurchlässiger Oberfläche Wege und ebenerdige Stellplätze sind mit wasserdurchlässiger Oberfläche (Rasenpflaster, Rasengittersteine, Schotterrasen) herzustellen oder dort anfallende Oberflächenwasser seitlich zu versickern, soweit Belange und Erfordernisse des technischen Umweltschutzes nicht entgegenstehen. HINWEISE Die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbote (derzeit verankert in § 44 Bundesnaturschutzgesetz) ist bei der Umsetzung des Bebauungsplanes und auch bei späteren Um- und Anbaumaßnahmen zu beachten. Insbesondere ist bei der Entfernung von Gehölzbeständen die Vogelbrutzeit bzw. der gesetzlich vorgeschriebene zeitliche Rahmen (Beseitigung nur in der Zeit vom 01.10. bis 28.02.) zu beachten. Eventuell zu Tage tretende Bodendenkmäler unterliegen der gesetzlichen Meldepflicht und sind unverzüglich der Denkmalschutzbehörde der Stadt Passau bekannt zu machen. Wasserhaltung während der Bauzeit: Eine umfängliche Wasserhaltung ist nicht erforderlich, lediglich die Abführung von Niederschlags-, Schicht- und Tagwasser. Während der Bauarbeiten ist das anfallende Schicht- und Niederschlagswasser über ein umlaufende Ringdrainage und zughörige Pumpensümpfe auf der hangabwärts gelegenen Baugrubenseite zu fassen und in eine Vorflut abzuführen. Flächen für Feuerwehr (insbesondere Zufahrten, Durchfahrten, Aufstellflächen, Bewegungsflächen, usw.) sind in ausreichendem Umfang vorzusehen. Dabei sind mindestens die Anforderungen der "Richtlinien über die Flächen der Feuerwehr" (Stand Februar 2007) einzuhalten. Die baulichen Anlagen müssen ganzjährig über ausreichend breite und tragfähige befestigte Straßen bzw. Wege für Großfahrzeuge der Feuerwehr erreichbar sein. Die etwa notwendige Anleiterbarkeit durch Hubrettungsfahrzeuge (Drehleiter) ist besonders zu berücksichtigen. Der Bebauungsplan tritt mit der Bekanntmachung nach § 10 Abs. 3 Satz 4 BauGB im Amtsblatt in Kraft. Gleichzeitig treten frühere planungsrechtliche Festsetzungen, die diesem Bebauungsplan entsprechen oder widersprechen, außer Kraft.
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1.   ART DER BAULICHEN NUTZUNG 1.1	Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes „Krankenhaus“, 3. Änderung wird ein Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes „Krankenhaus“, 3. Änderung wird ein Krankenhaus“, 3. Änderung wird ein , 3. Änderung wird ein Sonstiges Sondergebiet mit der Zweckbestimmung „Klinik“ festgesetzt.  Klinik“ festgesetzt.   festgesetzt.  Das Sondergebiet „Klinik“ dient insbesondere der Unterbringung des Krankenhauses Klinik“ dient insbesondere der Unterbringung des Krankenhauses  dient insbesondere der Unterbringung des Krankenhauses Passau sowie anderen Gebäuden und Anlagen für gesundheitliche und soziale Zwecke und den zugehörigen Einrichtungen. 1.2	Im Sondergebiet SO „Klinik“ sind allgemein zulässig: Im Sondergebiet SO „Klinik“ sind allgemein zulässig: Klinik“ sind allgemein zulässig:  sind allgemein zulässig: -	Kliniken mit dazugehörigen Gebäuden für ambulante Behandlungen und Nachsorgen Kliniken mit dazugehörigen Gebäuden für ambulante Behandlungen und Nachsorgen -	Gebäude, Anlagen und Einrichtungen für die stationäre Behandlung und Nachsorge Gebäude, Anlagen und Einrichtungen für die stationäre Behandlung und Nachsorge (wie z.B. Bettenhäuser) -	Büro- und Verwaltungsräume, sofern sie den festgesetzten, in den Sondergebieten Büro- und Verwaltungsräume, sofern sie den festgesetzten, in den Sondergebieten allgemein zulässigen Nutzungen, Anlagen und Einrichtungen dienen 1.3	Im Sondergebiet SO „Klinik“ sind darüber hinaus zulässig Im Sondergebiet SO „Klinik“ sind darüber hinaus zulässig Klinik“ sind darüber hinaus zulässig  sind darüber hinaus zulässig -	Betriebswohnungen  Betriebswohnungen  -	Einzelhandel, der in unmittelbar räumlichem und sachlichem Zusammenhang mit Einzelhandel, der in unmittelbar räumlichem und sachlichem Zusammenhang mit der Nutzung von Krankenhaus und Seniorenzentrum steht (z. B. Apotheke, Kiosk, Blumenladen) bis zu einer Gesamtverkaufsfläche von maximal 300 qm -	der Gebietsversorgung dienende Cafés, Bistros und Dienstleistungseinrichtungen, die der Gebietsversorgung dienende Cafés, Bistros und Dienstleistungseinrichtungen, die in unmittelbar räumlichem und sachlichem Zusammenhang mit der Nutzung der Klinik steht (z.B. Frisör etc.) bis zu einer Gesamtfläche von maximal 400 qm -	Gebäude für ambulante Behandlungen und Nachsorgen (Ärztehaus) Gebäude für ambulante Behandlungen und Nachsorgen (Ärztehaus) 2.   MASS DER BAULICHEN NUTZUNG 2.1	Als Wandhöhe gilt die Höhe der Schnittlinie der Gebäudeaußenwand mit der Als Wandhöhe gilt die Höhe der Schnittlinie der Gebäudeaußenwand mit der Oberkante der Dachhaut bzw. mit der Oberkante der Attika bezogen auf NN. 2.2	Im Sondergebiet SO „Klinik“ darf die zulässige Grundflächen durch die Grundflächen Im Sondergebiet SO „Klinik“ darf die zulässige Grundflächen durch die Grundflächen Klinik“ darf die zulässige Grundflächen durch die Grundflächen  darf die zulässige Grundflächen durch die Grundflächen von Garagen und Stellplätzen mit ihren Zufahrten, Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO sowie baulichen Anlagen unterhalb der Geländeoberfläche, durch die das Baugrundstück lediglich unterbaut wird, bis zu einer Grundflächenzahl von 1,0 überschritten werden. 2.3	Im Sondergebiet SO „Klinik“ dürfen notwendige untergeordnete Dachaufbauten für Im Sondergebiet SO „Klinik“ dürfen notwendige untergeordnete Dachaufbauten für Klinik“ dürfen notwendige untergeordnete Dachaufbauten für  dürfen notwendige untergeordnete Dachaufbauten für die Unterbringung technischer Anlagen (z. B. Aufzugsmaschinenraum, lüftungstechnische Anlagen) die Geschossfläche um maximal 30 vom Hundert des unmittelbar darunter liegenden Geschosses nicht überschreiten. 3.	BAUWEISE BAUWEISE Im Sondergebiet wird die offene Bauweise festgesetzt mit der Abweichung, dass Gebäude mit einer Länge von mehr als 50 m zulässig sind.  Die unter der Erde befindlichen Bauteile dürfen bis an die Grundstücksgrenze gebaut werden. 4.   ÜBERBAUBARE GRUNDSTÜCKSFLÄCHEN 4.1	Innerhalb des Baufensters mit der Bezeichnung V ist eine oberirdische Verbindung Innerhalb des Baufensters mit der Bezeichnung V ist eine oberirdische Verbindung zwischen den beiden Hauptbaufenstern in Form eines maximal 4 m breiten Verbindungsbauteils zulässig, dessen Oberkante max. 329 m ü. NN beträgt. 4.2	Eine Unterbauung des Grundstücks ist auch außerhalb der überbaubaren Eine Unterbauung des Grundstücks ist auch außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen zulässig, sofern diese oberirdisch nicht wirksam wird. 4.3	Ein Überschreiten der Baugrenzen durch untergeordnete Gebäudeteile wie Winter- Ein Überschreiten der Baugrenzen durch untergeordnete Gebäudeteile wie Winter- gärten, Erker, Balkone, Eingänge, Windfänge bis zu einer Tiefe von 0,5 m ist zulässig. Dies gilt nicht für die Baugrenze entlang der Sechzehnerstraße. 4.4	Überdachungen der Ein- und Ausfahrten zu den Tiefgaragen bzw. zum Überdachungen der Ein- und Ausfahrten zu den Tiefgaragen bzw. zum Wirtschaftshof sind auch außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen zulässig. 5.	 NEBENANLAGEN  NEBENANLAGEN Nebenanlagen und Einrichtungen im Sinne des § 14 BauNVO sind außerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche Im Sondergebiet SO „Klinik“ zulässig, wenn sie Klinik“ zulässig, wenn sie  zulässig, wenn sie nicht größer als 10 qm und in der Summe nicht mehr als 150 qm groß sind. 
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6.  STELLPLÄTZE UND GARAGEN SOWIE FAHRRADABSTELLPLÄTZE  Im Sondergebiet SO „Klinik“ sind Stellplätze auch außerhalb der überbaubaren Klinik“ sind Stellplätze auch außerhalb der überbaubaren  sind Stellplätze auch außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen allgemein zulässig.  Für Fahrräder sind Stellplätze in ausreichender Anzahl vorzusehen und so zu errichten, dass zur Sicherung der Rahmen abgeschlossen werden kann. Die Stellplätze müssen von der öffentlichen Verkehrsfläche aus ebenerdig oder über Rampen gut zugänglich und verkehrssicher zu erreichen sein. Die Zahl der erforderlichen Fahrradabstellplätze bemisst sich wie folgt:				1 Stellplatz pro 10 Krankenhausbetten. 7.   SICHTDREIECKE Aus Gründen der Verkehrssicherheit sind an Straßenmündungen im Bereich der Sichtdreiecke sichtbehindernde Anlagen unzulässig, deren Höhe 0,80 m (gemessen von der OK Straße) überschreiten. 8.   VER- UND ENTSORGUNG 8.1	Entwässerung, allgemein: Die Grundstücksentwässerungsanlage ist soweit möglich Entwässerung, allgemein: Die Grundstücksentwässerungsanlage ist soweit möglich im Trennsystem herzustellen. Das anfallende Oberflächenwasser ist gemäß § 55 WHG ortsnah zu versickern oder über eine Kanalisation ohne Vermischung mit Schmutzwasser in ein Gewässer einzuleiten. Wenn eine Versickerung oder ein geeignetes Ableiten in ein Gewässer aus technischen oder rechtlichen Gründen nicht möglich sein sollte, kann ein Einleiten in den öffentlichen Kanal zugelassen werden. Zur Vermeidung einer Überlastung der bestehenden Kanalisation hat die Einspeisung des Oberflächenwassers gedrosselt zu erfolgen. Diesbezüglich ist die gesamte Entwässerungsplanung des Vorhabens mit der Dienststelle 450, Stadtentwässerung abzustimmen. Die Bestimmungen der Entwässerungssatzung der Stadt Passau sind zu beachten und einzuhalten. Entwässerung ist in den jeweiligen Baugenehmigungs- bzw. Freistellungsverfahren mit der Stadt Passau / Dienststelle Stadtentwässerung zu regeln.  8.2	Abwasser: Das anfallende Schmutzwasser ist über neu zu errichtende Abwasser: Das anfallende Schmutzwasser ist über neu zu errichtende Kanalleitungen innerhalb der öffentlichen Verkehrsflächen bzw. über das klinikeigene Grundstück dem Mischwasserkanal in der Innstraße zuzuführen.  8.3	Oberflächenwasser: Zur Förderung der Verdunstung und Versickerung sowie zur Oberflächenwasser: Zur Förderung der Verdunstung und Versickerung sowie zur natürlichen Reinigung von Oberflächenwasser durch bewachsenen Boden sind, soweit technisch möglich, wasserdurchlässige Beläge zu verwenden. Unbelastetes Oberflächenwasser der Gebäude-, Verkehrs- und sonstigen Sondergebietsflächen ist, wie unter Punkt 8.1, gedrosselt in einen Regenwasserkanal bzw. den Mischwasserkanälen einzuleiten. Belastetes Oberflächenwasser ist vor der Einleitung durch geeignete Maßnahmen zu klären bzw. über den Schmutzwasserkanal abzuleiten.  8.4	Stromversorgung, Medien: Versorgungs- und Telefonleitungen sind unterirdisch zu Stromversorgung, Medien: Versorgungs- und Telefonleitungen sind unterirdisch zu verlegen. Der Bestand und der Betrieb der vorhandenen Telekommunikationslinien der Telekom Deutschland GmbH müssen weiterhin gewährleistet bleiben.  8.5  Löschwasser: Eine ausreichende Löschwasserversorgung für das gesamte Baugebiet wird über das Trinkwasserleitungsnetz der Stadtwerke Passau sichergestellt. 9.	ÄUßERE GESTALTUNG DER BAULICHEN ANLAGEN ÄUßERE GESTALTUNG DER BAULICHEN ANLAGEN 9.1	Im Sondergebiet SO „Klinik“ sind ausschließlich Flachdächer zulässig. Im Sondergebiet SO „Klinik“ sind ausschließlich Flachdächer zulässig. Klinik“ sind ausschließlich Flachdächer zulässig.  sind ausschließlich Flachdächer zulässig. 9.2	Dachaufbauten sind einzuhausen und mindestens um das Maß ihrer Höhe von der Dachaufbauten sind einzuhausen und mindestens um das Maß ihrer Höhe von der Außenkante des darunter liegenden Geschosses abzurücken. 9.3	Solarnutzung: Anlagen zur Nutzung der Sonnenenergie sind auch an den Solarnutzung: Anlagen zur Nutzung der Sonnenenergie sind auch an den senkrechten Bauteilen, wie Außenwänden und Brüstungen, zulässig. 9.4	Stützmauern: Sichtbare Stützmauern sind nur bei statisch und geländebedingten Stützmauern: Sichtbare Stützmauern sind nur bei statisch und geländebedingten Erfordernissen zulässig. Ihre Höhe beträgt maximal 1 m. Sie müssen einen Grenzabstand von mindestens 3 m haben und sind durch Pflanzung von überhängenden Arten zu begrünen. Dies gilt nicht für die unterirdische Zufahrtsrampe zum Wirtschaftshof. 10.  GRÜNORDNUNG UND GRÜNORDNERISCHE AUSGLEICHS- UND ERSATZMASSNAHMEN  10.1	Es sind heimische und standortgerechte Bäume mit einem Stammumfang von Es sind heimische und standortgerechte Bäume mit einem Stammumfang von 18-20 cm, gemessen in 1 m Höhe über dem Erdboden zum Bäume zu pflanzen, dauerhaft zu erhalten und bei Abgängigkeit zu ersetzen. Die Ersatzpflanzung ist am gleichen Ort mit gleicher Qualität vorzunehmen. Die Bodenfläche unter dem Kronentraufbereich ist zuzüglich 1,5 m von jeglichen Beeinträchtigungen freizuhalten. 10.2	Nicht befestigte Freiflächen innerhalb des Sondergebiets SO „Klinik“ sind gärtnerisch Nicht befestigte Freiflächen innerhalb des Sondergebiets SO „Klinik“ sind gärtnerisch Klinik“ sind gärtnerisch  sind gärtnerisch zu gestalten oder als Rasen- oder Wiesenfläche anzulegen. 10.3	Die Dächer der Gebäude im Sondergebiet SO „Klinik“ sind auf mindestens 60% der Die Dächer der Gebäude im Sondergebiet SO „Klinik“ sind auf mindestens 60% der Klinik“ sind auf mindestens 60% der  sind auf mindestens 60% der Dachfläche mit einer extensiven Dachbegrünung auszuführen. Die Vegetationsschicht muss mindestens 10 cm stark sein. Die Ausführung einschichtiger Bauweisen ist nicht zulässig. Dies ist bereits bei Statik und Konstruktion zu berücksichtigen.  Dies gilt nicht für Gebäude, deren Grundfläche kleiner als 20 qm ist. 10.4	Wege und ebenerdige Stellplätze sind mit wasserdurchlässiger Oberfläche Wege und ebenerdige Stellplätze sind mit wasserdurchlässiger Oberfläche (Rasenpflaster, Rasengittersteine, Schotterrasen) herzustellen oder dort anfallende Oberflächenwasser seitlich zu versickern, soweit Belange und Erfordernisse des technischen Umweltschutzes nicht entgegenstehen. HINWEISE Die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbote (derzeit verankert in § 44 Bundesnaturschutzgesetz) ist bei der Umsetzung des Bebauungsplanes und auch bei späteren Um- und Anbaumaßnahmen zu beachten. Insbesondere ist bei der Entfernung von Gehölzbeständen die Vogelbrutzeit bzw. der gesetzlich vorgeschriebene zeitliche Rahmen (Beseitigung nur in der Zeit vom 01.10. bis 28.02.) zu beachten. Eventuell zu Tage tretende Bodendenkmäler unterliegen der gesetzlichen Meldepflicht und sind unverzüglich der Denkmalschutzbehörde der Stadt Passau bekannt zu machen. Wasserhaltung während der Bauzeit: Eine umfängliche Wasserhaltung ist nicht erforderlich, lediglich die Abführung von Niederschlags-, Schicht- und Tagwasser. Während der Bauarbeiten ist das anfallende Schicht- und Niederschlagswasser über ein umlaufende Ringdrainage und zughörige Pumpensümpfe auf der hangabwärts gelegenen Baugrubenseite zu fassen und in eine Vorflut abzuführen. Flächen für Feuerwehr (insbesondere Zufahrten, Durchfahrten, Aufstellflächen, Bewegungsflächen, usw.) sind in ausreichendem Umfang vorzusehen. Dabei sind mindestens die Anforderungen der "Richtlinien über die Flächen der Feuerwehr" (Stand Februar 2007) einzuhalten. Die baulichen Anlagen müssen ganzjährig über ausreichend breite und tragfähige befestigte Straßen bzw. Wege für Großfahrzeuge der Feuerwehr erreichbar sein. Die etwa notwendige Anleiterbarkeit durch Hubrettungsfahrzeuge (Drehleiter) ist besonders zu berücksichtigen. Der Bebauungsplan tritt mit der Bekanntmachung nach § 10 Abs. 3 Satz 4 BauGB im Amtsblatt in Kraft. Gleichzeitig treten frühere planungsrechtliche Festsetzungen, die diesem Bebauungsplan entsprechen oder widersprechen, außer Kraft.
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1.   ART DER BAULICHEN NUTZUNG 1.1	Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes „Krankenhaus“, 3. Änderung wird ein Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes „Krankenhaus“, 3. Änderung wird ein Krankenhaus“, 3. Änderung wird ein , 3. Änderung wird ein Sonstiges Sondergebiet mit der Zweckbestimmung „Klinik“ festgesetzt.  Klinik“ festgesetzt.   festgesetzt.  Das Sondergebiet „Klinik“ dient insbesondere der Unterbringung des Krankenhauses Klinik“ dient insbesondere der Unterbringung des Krankenhauses  dient insbesondere der Unterbringung des Krankenhauses Passau sowie anderen Gebäuden und Anlagen für gesundheitliche und soziale Zwecke und den zugehörigen Einrichtungen. 1.2	Im Sondergebiet SO „Klinik“ sind allgemein zulässig: Im Sondergebiet SO „Klinik“ sind allgemein zulässig: Klinik“ sind allgemein zulässig:  sind allgemein zulässig: -	Kliniken mit dazugehörigen Gebäuden für ambulante Behandlungen und Nachsorgen Kliniken mit dazugehörigen Gebäuden für ambulante Behandlungen und Nachsorgen -	Gebäude, Anlagen und Einrichtungen für die stationäre Behandlung und Nachsorge Gebäude, Anlagen und Einrichtungen für die stationäre Behandlung und Nachsorge (wie z.B. Bettenhäuser) -	Büro- und Verwaltungsräume, sofern sie den festgesetzten, in den Sondergebieten Büro- und Verwaltungsräume, sofern sie den festgesetzten, in den Sondergebieten allgemein zulässigen Nutzungen, Anlagen und Einrichtungen dienen 1.3	Im Sondergebiet SO „Klinik“ sind darüber hinaus zulässig Im Sondergebiet SO „Klinik“ sind darüber hinaus zulässig Klinik“ sind darüber hinaus zulässig  sind darüber hinaus zulässig -	Betriebswohnungen  Betriebswohnungen  -	Einzelhandel, der in unmittelbar räumlichem und sachlichem Zusammenhang mit Einzelhandel, der in unmittelbar räumlichem und sachlichem Zusammenhang mit der Nutzung von Krankenhaus und Seniorenzentrum steht (z. B. Apotheke, Kiosk, Blumenladen) bis zu einer Gesamtverkaufsfläche von maximal 300 qm -	der Gebietsversorgung dienende Cafés, Bistros und Dienstleistungseinrichtungen, die der Gebietsversorgung dienende Cafés, Bistros und Dienstleistungseinrichtungen, die in unmittelbar räumlichem und sachlichem Zusammenhang mit der Nutzung der Klinik steht (z.B. Frisör etc.) bis zu einer Gesamtfläche von maximal 400 qm -	Gebäude für ambulante Behandlungen und Nachsorgen (Ärztehaus) Gebäude für ambulante Behandlungen und Nachsorgen (Ärztehaus) 2.   MASS DER BAULICHEN NUTZUNG 2.1	Als Wandhöhe gilt die Höhe der Schnittlinie der Gebäudeaußenwand mit der Als Wandhöhe gilt die Höhe der Schnittlinie der Gebäudeaußenwand mit der Oberkante der Dachhaut bzw. mit der Oberkante der Attika bezogen auf NN. 2.2	Im Sondergebiet SO „Klinik“ darf die zulässige Grundflächen durch die Grundflächen Im Sondergebiet SO „Klinik“ darf die zulässige Grundflächen durch die Grundflächen Klinik“ darf die zulässige Grundflächen durch die Grundflächen  darf die zulässige Grundflächen durch die Grundflächen von Garagen und Stellplätzen mit ihren Zufahrten, Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO sowie baulichen Anlagen unterhalb der Geländeoberfläche, durch die das Baugrundstück lediglich unterbaut wird, bis zu einer Grundflächenzahl von 1,0 überschritten werden. 2.3	Im Sondergebiet SO „Klinik“ dürfen notwendige untergeordnete Dachaufbauten für Im Sondergebiet SO „Klinik“ dürfen notwendige untergeordnete Dachaufbauten für Klinik“ dürfen notwendige untergeordnete Dachaufbauten für  dürfen notwendige untergeordnete Dachaufbauten für die Unterbringung technischer Anlagen (z. B. Aufzugsmaschinenraum, lüftungstechnische Anlagen) die Geschossfläche um maximal 30 vom Hundert des unmittelbar darunter liegenden Geschosses nicht überschreiten. 3.	BAUWEISE BAUWEISE Im Sondergebiet wird die offene Bauweise festgesetzt mit der Abweichung, dass Gebäude mit einer Länge von mehr als 50 m zulässig sind.  Die unter der Erde befindlichen Bauteile dürfen bis an die Grundstücksgrenze gebaut werden. 4.   ÜBERBAUBARE GRUNDSTÜCKSFLÄCHEN 4.1	Innerhalb des Baufensters mit der Bezeichnung V ist eine oberirdische Verbindung Innerhalb des Baufensters mit der Bezeichnung V ist eine oberirdische Verbindung zwischen den beiden Hauptbaufenstern in Form eines maximal 4 m breiten Verbindungsbauteils zulässig, dessen Oberkante max. 329 m ü. NN beträgt. 4.2	Eine Unterbauung des Grundstücks ist auch außerhalb der überbaubaren Eine Unterbauung des Grundstücks ist auch außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen zulässig, sofern diese oberirdisch nicht wirksam wird. 4.3	Ein Überschreiten der Baugrenzen durch untergeordnete Gebäudeteile wie Winter- Ein Überschreiten der Baugrenzen durch untergeordnete Gebäudeteile wie Winter- gärten, Erker, Balkone, Eingänge, Windfänge bis zu einer Tiefe von 0,5 m ist zulässig. Dies gilt nicht für die Baugrenze entlang der Sechzehnerstraße. 4.4	Überdachungen der Ein- und Ausfahrten zu den Tiefgaragen bzw. zum Überdachungen der Ein- und Ausfahrten zu den Tiefgaragen bzw. zum Wirtschaftshof sind auch außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen zulässig. 5.	 NEBENANLAGEN  NEBENANLAGEN Nebenanlagen und Einrichtungen im Sinne des § 14 BauNVO sind außerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche Im Sondergebiet SO „Klinik“ zulässig, wenn sie Klinik“ zulässig, wenn sie  zulässig, wenn sie nicht größer als 10 qm und in der Summe nicht mehr als 150 qm groß sind. 
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6.  STELLPLÄTZE UND GARAGEN SOWIE FAHRRADABSTELLPLÄTZE  Im Sondergebiet SO „Klinik“ sind Stellplätze auch außerhalb der überbaubaren Klinik“ sind Stellplätze auch außerhalb der überbaubaren  sind Stellplätze auch außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen allgemein zulässig.  Für Fahrräder sind Stellplätze in ausreichender Anzahl vorzusehen und so zu errichten, dass zur Sicherung der Rahmen abgeschlossen werden kann. Die Stellplätze müssen von der öffentlichen Verkehrsfläche aus ebenerdig oder über Rampen gut zugänglich und verkehrssicher zu erreichen sein. Die Zahl der erforderlichen Fahrradabstellplätze bemisst sich wie folgt:				1 Stellplatz pro 10 Krankenhausbetten. 7.   SICHTDREIECKE Aus Gründen der Verkehrssicherheit sind an Straßenmündungen im Bereich der Sichtdreiecke sichtbehindernde Anlagen unzulässig, deren Höhe 0,80 m (gemessen von der OK Straße) überschreiten. 8.   VER- UND ENTSORGUNG 8.1	Entwässerung, allgemein: Die Grundstücksentwässerungsanlage ist soweit möglich Entwässerung, allgemein: Die Grundstücksentwässerungsanlage ist soweit möglich im Trennsystem herzustellen. Das anfallende Oberflächenwasser ist gemäß § 55 WHG ortsnah zu versickern oder über eine Kanalisation ohne Vermischung mit Schmutzwasser in ein Gewässer einzuleiten. Wenn eine Versickerung oder ein geeignetes Ableiten in ein Gewässer aus technischen oder rechtlichen Gründen nicht möglich sein sollte, kann ein Einleiten in den öffentlichen Kanal zugelassen werden. Zur Vermeidung einer Überlastung der bestehenden Kanalisation hat die Einspeisung des Oberflächenwassers gedrosselt zu erfolgen. Diesbezüglich ist die gesamte Entwässerungsplanung des Vorhabens mit der Dienststelle 450, Stadtentwässerung abzustimmen. Die Bestimmungen der Entwässerungssatzung der Stadt Passau sind zu beachten und einzuhalten. Entwässerung ist in den jeweiligen Baugenehmigungs- bzw. Freistellungsverfahren mit der Stadt Passau / Dienststelle Stadtentwässerung zu regeln.  8.2	Abwasser: Das anfallende Schmutzwasser ist über neu zu errichtende Abwasser: Das anfallende Schmutzwasser ist über neu zu errichtende Kanalleitungen innerhalb der öffentlichen Verkehrsflächen bzw. über das klinikeigene Grundstück dem Mischwasserkanal in der Innstraße zuzuführen.  8.3	Oberflächenwasser: Zur Förderung der Verdunstung und Versickerung sowie zur Oberflächenwasser: Zur Förderung der Verdunstung und Versickerung sowie zur natürlichen Reinigung von Oberflächenwasser durch bewachsenen Boden sind, soweit technisch möglich, wasserdurchlässige Beläge zu verwenden. Unbelastetes Oberflächenwasser der Gebäude-, Verkehrs- und sonstigen Sondergebietsflächen ist, wie unter Punkt 8.1, gedrosselt in einen Regenwasserkanal bzw. den Mischwasserkanälen einzuleiten. Belastetes Oberflächenwasser ist vor der Einleitung durch geeignete Maßnahmen zu klären bzw. über den Schmutzwasserkanal abzuleiten.  8.4	Stromversorgung, Medien: Versorgungs- und Telefonleitungen sind unterirdisch zu Stromversorgung, Medien: Versorgungs- und Telefonleitungen sind unterirdisch zu verlegen. Der Bestand und der Betrieb der vorhandenen Telekommunikationslinien der Telekom Deutschland GmbH müssen weiterhin gewährleistet bleiben.  8.5  Löschwasser: Eine ausreichende Löschwasserversorgung für das gesamte Baugebiet wird über das Trinkwasserleitungsnetz der Stadtwerke Passau sichergestellt. 9.	ÄUßERE GESTALTUNG DER BAULICHEN ANLAGEN ÄUßERE GESTALTUNG DER BAULICHEN ANLAGEN 9.1	Im Sondergebiet SO „Klinik“ sind ausschließlich Flachdächer zulässig. Im Sondergebiet SO „Klinik“ sind ausschließlich Flachdächer zulässig. Klinik“ sind ausschließlich Flachdächer zulässig.  sind ausschließlich Flachdächer zulässig. 9.2	Dachaufbauten sind einzuhausen und mindestens um das Maß ihrer Höhe von der Dachaufbauten sind einzuhausen und mindestens um das Maß ihrer Höhe von der Außenkante des darunter liegenden Geschosses abzurücken. 9.3	Solarnutzung: Anlagen zur Nutzung der Sonnenenergie sind auch an den Solarnutzung: Anlagen zur Nutzung der Sonnenenergie sind auch an den senkrechten Bauteilen, wie Außenwänden und Brüstungen, zulässig. 9.4	Stützmauern: Sichtbare Stützmauern sind nur bei statisch und geländebedingten Stützmauern: Sichtbare Stützmauern sind nur bei statisch und geländebedingten Erfordernissen zulässig. Ihre Höhe beträgt maximal 1 m. Sie müssen einen Grenzabstand von mindestens 3 m haben und sind durch Pflanzung von überhängenden Arten zu begrünen. Dies gilt nicht für die unterirdische Zufahrtsrampe zum Wirtschaftshof. 10.  GRÜNORDNUNG UND GRÜNORDNERISCHE AUSGLEICHS- UND ERSATZMASSNAHMEN  10.1	Es sind heimische und standortgerechte Bäume mit einem Stammumfang von Es sind heimische und standortgerechte Bäume mit einem Stammumfang von 18-20 cm, gemessen in 1 m Höhe über dem Erdboden zum Bäume zu pflanzen, dauerhaft zu erhalten und bei Abgängigkeit zu ersetzen. Die Ersatzpflanzung ist am gleichen Ort mit gleicher Qualität vorzunehmen. Die Bodenfläche unter dem Kronentraufbereich ist zuzüglich 1,5 m von jeglichen Beeinträchtigungen freizuhalten. 10.2	Nicht befestigte Freiflächen innerhalb des Sondergebiets SO „Klinik“ sind gärtnerisch Nicht befestigte Freiflächen innerhalb des Sondergebiets SO „Klinik“ sind gärtnerisch Klinik“ sind gärtnerisch  sind gärtnerisch zu gestalten oder als Rasen- oder Wiesenfläche anzulegen. 10.3	Die Dächer der Gebäude im Sondergebiet SO „Klinik“ sind auf mindestens 60% der Die Dächer der Gebäude im Sondergebiet SO „Klinik“ sind auf mindestens 60% der Klinik“ sind auf mindestens 60% der  sind auf mindestens 60% der Dachfläche mit einer extensiven Dachbegrünung auszuführen. Die Vegetationsschicht muss mindestens 10 cm stark sein. Die Ausführung einschichtiger Bauweisen ist nicht zulässig. Dies ist bereits bei Statik und Konstruktion zu berücksichtigen.  Dies gilt nicht für Gebäude, deren Grundfläche kleiner als 20 qm ist. 10.4	Wege und ebenerdige Stellplätze sind mit wasserdurchlässiger Oberfläche Wege und ebenerdige Stellplätze sind mit wasserdurchlässiger Oberfläche (Rasenpflaster, Rasengittersteine, Schotterrasen) herzustellen oder dort anfallende Oberflächenwasser seitlich zu versickern, soweit Belange und Erfordernisse des technischen Umweltschutzes nicht entgegenstehen. HINWEISE Die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbote (derzeit verankert in § 44 Bundesnaturschutzgesetz) ist bei der Umsetzung des Bebauungsplanes und auch bei späteren Um- und Anbaumaßnahmen zu beachten. Insbesondere ist bei der Entfernung von Gehölzbeständen die Vogelbrutzeit bzw. der gesetzlich vorgeschriebene zeitliche Rahmen (Beseitigung nur in der Zeit vom 01.10. bis 28.02.) zu beachten. Eventuell zu Tage tretende Bodendenkmäler unterliegen der gesetzlichen Meldepflicht und sind unverzüglich der Denkmalschutzbehörde der Stadt Passau bekannt zu machen. Wasserhaltung während der Bauzeit: Eine umfängliche Wasserhaltung ist nicht erforderlich, lediglich die Abführung von Niederschlags-, Schicht- und Tagwasser. Während der Bauarbeiten ist das anfallende Schicht- und Niederschlagswasser über ein umlaufende Ringdrainage und zughörige Pumpensümpfe auf der hangabwärts gelegenen Baugrubenseite zu fassen und in eine Vorflut abzuführen. Flächen für Feuerwehr (insbesondere Zufahrten, Durchfahrten, Aufstellflächen, Bewegungsflächen, usw.) sind in ausreichendem Umfang vorzusehen. Dabei sind mindestens die Anforderungen der "Richtlinien über die Flächen der Feuerwehr" (Stand Februar 2007) einzuhalten. Die baulichen Anlagen müssen ganzjährig über ausreichend breite und tragfähige befestigte Straßen bzw. Wege für Großfahrzeuge der Feuerwehr erreichbar sein. Die etwa notwendige Anleiterbarkeit durch Hubrettungsfahrzeuge (Drehleiter) ist besonders zu berücksichtigen. Der Bebauungsplan tritt mit der Bekanntmachung nach § 10 Abs. 3 Satz 4 BauGB im Amtsblatt in Kraft. Gleichzeitig treten frühere planungsrechtliche Festsetzungen, die diesem Bebauungsplan entsprechen oder widersprechen, außer Kraft.
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1.   ART DER BAULICHEN NUTZUNG 1.1	Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes „Krankenhaus“, 3. Änderung wird ein Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes „Krankenhaus“, 3. Änderung wird ein Krankenhaus“, 3. Änderung wird ein , 3. Änderung wird ein Sonstiges Sondergebiet mit der Zweckbestimmung „Klinik“ festgesetzt.  Klinik“ festgesetzt.   festgesetzt.  Das Sondergebiet „Klinik“ dient insbesondere der Unterbringung des Krankenhauses Klinik“ dient insbesondere der Unterbringung des Krankenhauses  dient insbesondere der Unterbringung des Krankenhauses Passau sowie anderen Gebäuden und Anlagen für gesundheitliche und soziale Zwecke und den zugehörigen Einrichtungen. 1.2	Im Sondergebiet SO „Klinik“ sind allgemein zulässig: Im Sondergebiet SO „Klinik“ sind allgemein zulässig: Klinik“ sind allgemein zulässig:  sind allgemein zulässig: -	Kliniken mit dazugehörigen Gebäuden für ambulante Behandlungen und Nachsorgen Kliniken mit dazugehörigen Gebäuden für ambulante Behandlungen und Nachsorgen -	Gebäude, Anlagen und Einrichtungen für die stationäre Behandlung und Nachsorge Gebäude, Anlagen und Einrichtungen für die stationäre Behandlung und Nachsorge (wie z.B. Bettenhäuser) -	Büro- und Verwaltungsräume, sofern sie den festgesetzten, in den Sondergebieten Büro- und Verwaltungsräume, sofern sie den festgesetzten, in den Sondergebieten allgemein zulässigen Nutzungen, Anlagen und Einrichtungen dienen 1.3	Im Sondergebiet SO „Klinik“ sind darüber hinaus zulässig Im Sondergebiet SO „Klinik“ sind darüber hinaus zulässig Klinik“ sind darüber hinaus zulässig  sind darüber hinaus zulässig -	Betriebswohnungen  Betriebswohnungen  -	Einzelhandel, der in unmittelbar räumlichem und sachlichem Zusammenhang mit Einzelhandel, der in unmittelbar räumlichem und sachlichem Zusammenhang mit der Nutzung von Krankenhaus und Seniorenzentrum steht (z. B. Apotheke, Kiosk, Blumenladen) bis zu einer Gesamtverkaufsfläche von maximal 300 qm -	der Gebietsversorgung dienende Cafés, Bistros und Dienstleistungseinrichtungen, die der Gebietsversorgung dienende Cafés, Bistros und Dienstleistungseinrichtungen, die in unmittelbar räumlichem und sachlichem Zusammenhang mit der Nutzung der Klinik steht (z.B. Frisör etc.) bis zu einer Gesamtfläche von maximal 400 qm -	Gebäude für ambulante Behandlungen und Nachsorgen (Ärztehaus) Gebäude für ambulante Behandlungen und Nachsorgen (Ärztehaus) 2.   MASS DER BAULICHEN NUTZUNG 2.1	Als Wandhöhe gilt die Höhe der Schnittlinie der Gebäudeaußenwand mit der Als Wandhöhe gilt die Höhe der Schnittlinie der Gebäudeaußenwand mit der Oberkante der Dachhaut bzw. mit der Oberkante der Attika bezogen auf NN. 2.2	Im Sondergebiet SO „Klinik“ darf die zulässige Grundflächen durch die Grundflächen Im Sondergebiet SO „Klinik“ darf die zulässige Grundflächen durch die Grundflächen Klinik“ darf die zulässige Grundflächen durch die Grundflächen  darf die zulässige Grundflächen durch die Grundflächen von Garagen und Stellplätzen mit ihren Zufahrten, Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO sowie baulichen Anlagen unterhalb der Geländeoberfläche, durch die das Baugrundstück lediglich unterbaut wird, bis zu einer Grundflächenzahl von 1,0 überschritten werden. 2.3	Im Sondergebiet SO „Klinik“ dürfen notwendige untergeordnete Dachaufbauten für Im Sondergebiet SO „Klinik“ dürfen notwendige untergeordnete Dachaufbauten für Klinik“ dürfen notwendige untergeordnete Dachaufbauten für  dürfen notwendige untergeordnete Dachaufbauten für die Unterbringung technischer Anlagen (z. B. Aufzugsmaschinenraum, lüftungstechnische Anlagen) die Geschossfläche um maximal 30 vom Hundert des unmittelbar darunter liegenden Geschosses nicht überschreiten. 3.	BAUWEISE BAUWEISE Im Sondergebiet wird die offene Bauweise festgesetzt mit der Abweichung, dass Gebäude mit einer Länge von mehr als 50 m zulässig sind.  Die unter der Erde befindlichen Bauteile dürfen bis an die Grundstücksgrenze gebaut werden. 4.   ÜBERBAUBARE GRUNDSTÜCKSFLÄCHEN 4.1	Innerhalb des Baufensters mit der Bezeichnung V ist eine oberirdische Verbindung Innerhalb des Baufensters mit der Bezeichnung V ist eine oberirdische Verbindung zwischen den beiden Hauptbaufenstern in Form eines maximal 4 m breiten Verbindungsbauteils zulässig, dessen Oberkante max. 329 m ü. NN beträgt. 4.2	Eine Unterbauung des Grundstücks ist auch außerhalb der überbaubaren Eine Unterbauung des Grundstücks ist auch außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen zulässig, sofern diese oberirdisch nicht wirksam wird. 4.3	Ein Überschreiten der Baugrenzen durch untergeordnete Gebäudeteile wie Winter- Ein Überschreiten der Baugrenzen durch untergeordnete Gebäudeteile wie Winter- gärten, Erker, Balkone, Eingänge, Windfänge bis zu einer Tiefe von 0,5 m ist zulässig. Dies gilt nicht für die Baugrenze entlang der Sechzehnerstraße. 4.4	Überdachungen der Ein- und Ausfahrten zu den Tiefgaragen bzw. zum Überdachungen der Ein- und Ausfahrten zu den Tiefgaragen bzw. zum Wirtschaftshof sind auch außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen zulässig. 5.	 NEBENANLAGEN  NEBENANLAGEN Nebenanlagen und Einrichtungen im Sinne des § 14 BauNVO sind außerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche Im Sondergebiet SO „Klinik“ zulässig, wenn sie Klinik“ zulässig, wenn sie  zulässig, wenn sie nicht größer als 10 qm und in der Summe nicht mehr als 150 qm groß sind. 
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6.  STELLPLÄTZE UND GARAGEN SOWIE FAHRRADABSTELLPLÄTZE  Im Sondergebiet SO „Klinik“ sind Stellplätze auch außerhalb der überbaubaren Klinik“ sind Stellplätze auch außerhalb der überbaubaren  sind Stellplätze auch außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen allgemein zulässig.  Für Fahrräder sind Stellplätze in ausreichender Anzahl vorzusehen und so zu errichten, dass zur Sicherung der Rahmen abgeschlossen werden kann. Die Stellplätze müssen von der öffentlichen Verkehrsfläche aus ebenerdig oder über Rampen gut zugänglich und verkehrssicher zu erreichen sein. Die Zahl der erforderlichen Fahrradabstellplätze bemisst sich wie folgt:				1 Stellplatz pro 10 Krankenhausbetten. 7.   SICHTDREIECKE Aus Gründen der Verkehrssicherheit sind an Straßenmündungen im Bereich der Sichtdreiecke sichtbehindernde Anlagen unzulässig, deren Höhe 0,80 m (gemessen von der OK Straße) überschreiten. 8.   VER- UND ENTSORGUNG 8.1	Entwässerung, allgemein: Die Grundstücksentwässerungsanlage ist soweit möglich Entwässerung, allgemein: Die Grundstücksentwässerungsanlage ist soweit möglich im Trennsystem herzustellen. Das anfallende Oberflächenwasser ist gemäß § 55 WHG ortsnah zu versickern oder über eine Kanalisation ohne Vermischung mit Schmutzwasser in ein Gewässer einzuleiten. Wenn eine Versickerung oder ein geeignetes Ableiten in ein Gewässer aus technischen oder rechtlichen Gründen nicht möglich sein sollte, kann ein Einleiten in den öffentlichen Kanal zugelassen werden. Zur Vermeidung einer Überlastung der bestehenden Kanalisation hat die Einspeisung des Oberflächenwassers gedrosselt zu erfolgen. Diesbezüglich ist die gesamte Entwässerungsplanung des Vorhabens mit der Dienststelle 450, Stadtentwässerung abzustimmen. Die Bestimmungen der Entwässerungssatzung der Stadt Passau sind zu beachten und einzuhalten. Entwässerung ist in den jeweiligen Baugenehmigungs- bzw. Freistellungsverfahren mit der Stadt Passau / Dienststelle Stadtentwässerung zu regeln.  8.2	Abwasser: Das anfallende Schmutzwasser ist über neu zu errichtende Abwasser: Das anfallende Schmutzwasser ist über neu zu errichtende Kanalleitungen innerhalb der öffentlichen Verkehrsflächen bzw. über das klinikeigene Grundstück dem Mischwasserkanal in der Innstraße zuzuführen.  8.3	Oberflächenwasser: Zur Förderung der Verdunstung und Versickerung sowie zur Oberflächenwasser: Zur Förderung der Verdunstung und Versickerung sowie zur natürlichen Reinigung von Oberflächenwasser durch bewachsenen Boden sind, soweit technisch möglich, wasserdurchlässige Beläge zu verwenden. Unbelastetes Oberflächenwasser der Gebäude-, Verkehrs- und sonstigen Sondergebietsflächen ist, wie unter Punkt 8.1, gedrosselt in einen Regenwasserkanal bzw. den Mischwasserkanälen einzuleiten. Belastetes Oberflächenwasser ist vor der Einleitung durch geeignete Maßnahmen zu klären bzw. über den Schmutzwasserkanal abzuleiten.  8.4	Stromversorgung, Medien: Versorgungs- und Telefonleitungen sind unterirdisch zu Stromversorgung, Medien: Versorgungs- und Telefonleitungen sind unterirdisch zu verlegen. Der Bestand und der Betrieb der vorhandenen Telekommunikationslinien der Telekom Deutschland GmbH müssen weiterhin gewährleistet bleiben.  8.5  Löschwasser: Eine ausreichende Löschwasserversorgung für das gesamte Baugebiet wird über das Trinkwasserleitungsnetz der Stadtwerke Passau sichergestellt. 9.	ÄUßERE GESTALTUNG DER BAULICHEN ANLAGEN ÄUßERE GESTALTUNG DER BAULICHEN ANLAGEN 9.1	Im Sondergebiet SO „Klinik“ sind ausschließlich Flachdächer zulässig. Im Sondergebiet SO „Klinik“ sind ausschließlich Flachdächer zulässig. Klinik“ sind ausschließlich Flachdächer zulässig.  sind ausschließlich Flachdächer zulässig. 9.2	Dachaufbauten sind einzuhausen und mindestens um das Maß ihrer Höhe von der Dachaufbauten sind einzuhausen und mindestens um das Maß ihrer Höhe von der Außenkante des darunter liegenden Geschosses abzurücken. 9.3	Solarnutzung: Anlagen zur Nutzung der Sonnenenergie sind auch an den Solarnutzung: Anlagen zur Nutzung der Sonnenenergie sind auch an den senkrechten Bauteilen, wie Außenwänden und Brüstungen, zulässig. 9.4	Stützmauern: Sichtbare Stützmauern sind nur bei statisch und geländebedingten Stützmauern: Sichtbare Stützmauern sind nur bei statisch und geländebedingten Erfordernissen zulässig. Ihre Höhe beträgt maximal 1 m. Sie müssen einen Grenzabstand von mindestens 3 m haben und sind durch Pflanzung von überhängenden Arten zu begrünen. Dies gilt nicht für die unterirdische Zufahrtsrampe zum Wirtschaftshof. 10.  GRÜNORDNUNG UND GRÜNORDNERISCHE AUSGLEICHS- UND ERSATZMASSNAHMEN  10.1	Es sind heimische und standortgerechte Bäume mit einem Stammumfang von Es sind heimische und standortgerechte Bäume mit einem Stammumfang von 18-20 cm, gemessen in 1 m Höhe über dem Erdboden zum Bäume zu pflanzen, dauerhaft zu erhalten und bei Abgängigkeit zu ersetzen. Die Ersatzpflanzung ist am gleichen Ort mit gleicher Qualität vorzunehmen. Die Bodenfläche unter dem Kronentraufbereich ist zuzüglich 1,5 m von jeglichen Beeinträchtigungen freizuhalten. 10.2	Nicht befestigte Freiflächen innerhalb des Sondergebiets SO „Klinik“ sind gärtnerisch Nicht befestigte Freiflächen innerhalb des Sondergebiets SO „Klinik“ sind gärtnerisch Klinik“ sind gärtnerisch  sind gärtnerisch zu gestalten oder als Rasen- oder Wiesenfläche anzulegen. 10.3	Die Dächer der Gebäude im Sondergebiet SO „Klinik“ sind auf mindestens 60% der Die Dächer der Gebäude im Sondergebiet SO „Klinik“ sind auf mindestens 60% der Klinik“ sind auf mindestens 60% der  sind auf mindestens 60% der Dachfläche mit einer extensiven Dachbegrünung auszuführen. Die Vegetationsschicht muss mindestens 10 cm stark sein. Die Ausführung einschichtiger Bauweisen ist nicht zulässig. Dies ist bereits bei Statik und Konstruktion zu berücksichtigen.  Dies gilt nicht für Gebäude, deren Grundfläche kleiner als 20 qm ist. 10.4	Wege und ebenerdige Stellplätze sind mit wasserdurchlässiger Oberfläche Wege und ebenerdige Stellplätze sind mit wasserdurchlässiger Oberfläche (Rasenpflaster, Rasengittersteine, Schotterrasen) herzustellen oder dort anfallende Oberflächenwasser seitlich zu versickern, soweit Belange und Erfordernisse des technischen Umweltschutzes nicht entgegenstehen. HINWEISE Die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbote (derzeit verankert in § 44 Bundesnaturschutzgesetz) ist bei der Umsetzung des Bebauungsplanes und auch bei späteren Um- und Anbaumaßnahmen zu beachten. Insbesondere ist bei der Entfernung von Gehölzbeständen die Vogelbrutzeit bzw. der gesetzlich vorgeschriebene zeitliche Rahmen (Beseitigung nur in der Zeit vom 01.10. bis 28.02.) zu beachten. Eventuell zu Tage tretende Bodendenkmäler unterliegen der gesetzlichen Meldepflicht und sind unverzüglich der Denkmalschutzbehörde der Stadt Passau bekannt zu machen. Wasserhaltung während der Bauzeit: Eine umfängliche Wasserhaltung ist nicht erforderlich, lediglich die Abführung von Niederschlags-, Schicht- und Tagwasser. Während der Bauarbeiten ist das anfallende Schicht- und Niederschlagswasser über ein umlaufende Ringdrainage und zughörige Pumpensümpfe auf der hangabwärts gelegenen Baugrubenseite zu fassen und in eine Vorflut abzuführen. Flächen für Feuerwehr (insbesondere Zufahrten, Durchfahrten, Aufstellflächen, Bewegungsflächen, usw.) sind in ausreichendem Umfang vorzusehen. Dabei sind mindestens die Anforderungen der "Richtlinien über die Flächen der Feuerwehr" (Stand Februar 2007) einzuhalten. Die baulichen Anlagen müssen ganzjährig über ausreichend breite und tragfähige befestigte Straßen bzw. Wege für Großfahrzeuge der Feuerwehr erreichbar sein. Die etwa notwendige Anleiterbarkeit durch Hubrettungsfahrzeuge (Drehleiter) ist besonders zu berücksichtigen. Der Bebauungsplan tritt mit der Bekanntmachung nach § 10 Abs. 3 Satz 4 BauGB im Amtsblatt in Kraft. Gleichzeitig treten frühere planungsrechtliche Festsetzungen, die diesem Bebauungsplan entsprechen oder widersprechen, außer Kraft.
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1.   ART DER BAULICHEN NUTZUNG 1.1	Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes „Krankenhaus“, 3. Änderung wird ein Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes „Krankenhaus“, 3. Änderung wird ein Krankenhaus“, 3. Änderung wird ein , 3. Änderung wird ein Sonstiges Sondergebiet mit der Zweckbestimmung „Klinik“ festgesetzt.  Klinik“ festgesetzt.   festgesetzt.  Das Sondergebiet „Klinik“ dient insbesondere der Unterbringung des Krankenhauses Klinik“ dient insbesondere der Unterbringung des Krankenhauses  dient insbesondere der Unterbringung des Krankenhauses Passau sowie anderen Gebäuden und Anlagen für gesundheitliche und soziale Zwecke und den zugehörigen Einrichtungen. 1.2	Im Sondergebiet SO „Klinik“ sind allgemein zulässig: Im Sondergebiet SO „Klinik“ sind allgemein zulässig: Klinik“ sind allgemein zulässig:  sind allgemein zulässig: -	Kliniken mit dazugehörigen Gebäuden für ambulante Behandlungen und Nachsorgen Kliniken mit dazugehörigen Gebäuden für ambulante Behandlungen und Nachsorgen -	Gebäude, Anlagen und Einrichtungen für die stationäre Behandlung und Nachsorge Gebäude, Anlagen und Einrichtungen für die stationäre Behandlung und Nachsorge (wie z.B. Bettenhäuser) -	Büro- und Verwaltungsräume, sofern sie den festgesetzten, in den Sondergebieten Büro- und Verwaltungsräume, sofern sie den festgesetzten, in den Sondergebieten allgemein zulässigen Nutzungen, Anlagen und Einrichtungen dienen 1.3	Im Sondergebiet SO „Klinik“ sind darüber hinaus zulässig Im Sondergebiet SO „Klinik“ sind darüber hinaus zulässig Klinik“ sind darüber hinaus zulässig  sind darüber hinaus zulässig -	Betriebswohnungen  Betriebswohnungen  -	Einzelhandel, der in unmittelbar räumlichem und sachlichem Zusammenhang mit Einzelhandel, der in unmittelbar räumlichem und sachlichem Zusammenhang mit der Nutzung von Krankenhaus und Seniorenzentrum steht (z. B. Apotheke, Kiosk, Blumenladen) bis zu einer Gesamtverkaufsfläche von maximal 300 qm -	der Gebietsversorgung dienende Cafés, Bistros und Dienstleistungseinrichtungen, die der Gebietsversorgung dienende Cafés, Bistros und Dienstleistungseinrichtungen, die in unmittelbar räumlichem und sachlichem Zusammenhang mit der Nutzung der Klinik steht (z.B. Frisör etc.) bis zu einer Gesamtfläche von maximal 400 qm -	Gebäude für ambulante Behandlungen und Nachsorgen (Ärztehaus) Gebäude für ambulante Behandlungen und Nachsorgen (Ärztehaus) 2.   MASS DER BAULICHEN NUTZUNG 2.1	Als Wandhöhe gilt die Höhe der Schnittlinie der Gebäudeaußenwand mit der Als Wandhöhe gilt die Höhe der Schnittlinie der Gebäudeaußenwand mit der Oberkante der Dachhaut bzw. mit der Oberkante der Attika bezogen auf NN. 2.2	Im Sondergebiet SO „Klinik“ darf die zulässige Grundflächen durch die Grundflächen Im Sondergebiet SO „Klinik“ darf die zulässige Grundflächen durch die Grundflächen Klinik“ darf die zulässige Grundflächen durch die Grundflächen  darf die zulässige Grundflächen durch die Grundflächen von Garagen und Stellplätzen mit ihren Zufahrten, Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO sowie baulichen Anlagen unterhalb der Geländeoberfläche, durch die das Baugrundstück lediglich unterbaut wird, bis zu einer Grundflächenzahl von 1,0 überschritten werden. 2.3	Im Sondergebiet SO „Klinik“ dürfen notwendige untergeordnete Dachaufbauten für Im Sondergebiet SO „Klinik“ dürfen notwendige untergeordnete Dachaufbauten für Klinik“ dürfen notwendige untergeordnete Dachaufbauten für  dürfen notwendige untergeordnete Dachaufbauten für die Unterbringung technischer Anlagen (z. B. Aufzugsmaschinenraum, lüftungstechnische Anlagen) die Geschossfläche um maximal 30 vom Hundert des unmittelbar darunter liegenden Geschosses nicht überschreiten. 3.	BAUWEISE BAUWEISE Im Sondergebiet wird die offene Bauweise festgesetzt mit der Abweichung, dass Gebäude mit einer Länge von mehr als 50 m zulässig sind.  Die unter der Erde befindlichen Bauteile dürfen bis an die Grundstücksgrenze gebaut werden. 4.   ÜBERBAUBARE GRUNDSTÜCKSFLÄCHEN 4.1	Innerhalb des Baufensters mit der Bezeichnung V ist eine oberirdische Verbindung Innerhalb des Baufensters mit der Bezeichnung V ist eine oberirdische Verbindung zwischen den beiden Hauptbaufenstern in Form eines maximal 4 m breiten Verbindungsbauteils zulässig, dessen Oberkante max. 329 m ü. NN beträgt. 4.2	Eine Unterbauung des Grundstücks ist auch außerhalb der überbaubaren Eine Unterbauung des Grundstücks ist auch außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen zulässig, sofern diese oberirdisch nicht wirksam wird. 4.3	Ein Überschreiten der Baugrenzen durch untergeordnete Gebäudeteile wie Winter- Ein Überschreiten der Baugrenzen durch untergeordnete Gebäudeteile wie Winter- gärten, Erker, Balkone, Eingänge, Windfänge bis zu einer Tiefe von 0,5 m ist zulässig. Dies gilt nicht für die Baugrenze entlang der Sechzehnerstraße. 4.4	Überdachungen der Ein- und Ausfahrten zu den Tiefgaragen bzw. zum Überdachungen der Ein- und Ausfahrten zu den Tiefgaragen bzw. zum Wirtschaftshof sind auch außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen zulässig. 5.	 NEBENANLAGEN  NEBENANLAGEN Nebenanlagen und Einrichtungen im Sinne des § 14 BauNVO sind außerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche Im Sondergebiet SO „Klinik“ zulässig, wenn sie Klinik“ zulässig, wenn sie  zulässig, wenn sie nicht größer als 10 qm und in der Summe nicht mehr als 150 qm groß sind. 
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6.  STELLPLÄTZE UND GARAGEN SOWIE FAHRRADABSTELLPLÄTZE  Im Sondergebiet SO „Klinik“ sind Stellplätze auch außerhalb der überbaubaren Klinik“ sind Stellplätze auch außerhalb der überbaubaren  sind Stellplätze auch außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen allgemein zulässig.  Für Fahrräder sind Stellplätze in ausreichender Anzahl vorzusehen und so zu errichten, dass zur Sicherung der Rahmen abgeschlossen werden kann. Die Stellplätze müssen von der öffentlichen Verkehrsfläche aus ebenerdig oder über Rampen gut zugänglich und verkehrssicher zu erreichen sein. Die Zahl der erforderlichen Fahrradabstellplätze bemisst sich wie folgt:				1 Stellplatz pro 10 Krankenhausbetten. 7.   SICHTDREIECKE Aus Gründen der Verkehrssicherheit sind an Straßenmündungen im Bereich der Sichtdreiecke sichtbehindernde Anlagen unzulässig, deren Höhe 0,80 m (gemessen von der OK Straße) überschreiten. 8.   VER- UND ENTSORGUNG 8.1	Entwässerung, allgemein: Die Grundstücksentwässerungsanlage ist soweit möglich Entwässerung, allgemein: Die Grundstücksentwässerungsanlage ist soweit möglich im Trennsystem herzustellen. Das anfallende Oberflächenwasser ist gemäß § 55 WHG ortsnah zu versickern oder über eine Kanalisation ohne Vermischung mit Schmutzwasser in ein Gewässer einzuleiten. Wenn eine Versickerung oder ein geeignetes Ableiten in ein Gewässer aus technischen oder rechtlichen Gründen nicht möglich sein sollte, kann ein Einleiten in den öffentlichen Kanal zugelassen werden. Zur Vermeidung einer Überlastung der bestehenden Kanalisation hat die Einspeisung des Oberflächenwassers gedrosselt zu erfolgen. Diesbezüglich ist die gesamte Entwässerungsplanung des Vorhabens mit der Dienststelle 450, Stadtentwässerung abzustimmen. Die Bestimmungen der Entwässerungssatzung der Stadt Passau sind zu beachten und einzuhalten. Entwässerung ist in den jeweiligen Baugenehmigungs- bzw. Freistellungsverfahren mit der Stadt Passau / Dienststelle Stadtentwässerung zu regeln.  8.2	Abwasser: Das anfallende Schmutzwasser ist über neu zu errichtende Abwasser: Das anfallende Schmutzwasser ist über neu zu errichtende Kanalleitungen innerhalb der öffentlichen Verkehrsflächen bzw. über das klinikeigene Grundstück dem Mischwasserkanal in der Innstraße zuzuführen.  8.3	Oberflächenwasser: Zur Förderung der Verdunstung und Versickerung sowie zur Oberflächenwasser: Zur Förderung der Verdunstung und Versickerung sowie zur natürlichen Reinigung von Oberflächenwasser durch bewachsenen Boden sind, soweit technisch möglich, wasserdurchlässige Beläge zu verwenden. Unbelastetes Oberflächenwasser der Gebäude-, Verkehrs- und sonstigen Sondergebietsflächen ist, wie unter Punkt 8.1, gedrosselt in einen Regenwasserkanal bzw. den Mischwasserkanälen einzuleiten. Belastetes Oberflächenwasser ist vor der Einleitung durch geeignete Maßnahmen zu klären bzw. über den Schmutzwasserkanal abzuleiten.  8.4	Stromversorgung, Medien: Versorgungs- und Telefonleitungen sind unterirdisch zu Stromversorgung, Medien: Versorgungs- und Telefonleitungen sind unterirdisch zu verlegen. Der Bestand und der Betrieb der vorhandenen Telekommunikationslinien der Telekom Deutschland GmbH müssen weiterhin gewährleistet bleiben.  8.5  Löschwasser: Eine ausreichende Löschwasserversorgung für das gesamte Baugebiet wird über das Trinkwasserleitungsnetz der Stadtwerke Passau sichergestellt. 9.	ÄUßERE GESTALTUNG DER BAULICHEN ANLAGEN ÄUßERE GESTALTUNG DER BAULICHEN ANLAGEN 9.1	Im Sondergebiet SO „Klinik“ sind ausschließlich Flachdächer zulässig. Im Sondergebiet SO „Klinik“ sind ausschließlich Flachdächer zulässig. Klinik“ sind ausschließlich Flachdächer zulässig.  sind ausschließlich Flachdächer zulässig. 9.2	Dachaufbauten sind einzuhausen und mindestens um das Maß ihrer Höhe von der Dachaufbauten sind einzuhausen und mindestens um das Maß ihrer Höhe von der Außenkante des darunter liegenden Geschosses abzurücken. 9.3	Solarnutzung: Anlagen zur Nutzung der Sonnenenergie sind auch an den Solarnutzung: Anlagen zur Nutzung der Sonnenenergie sind auch an den senkrechten Bauteilen, wie Außenwänden und Brüstungen, zulässig. 9.4	Stützmauern: Sichtbare Stützmauern sind nur bei statisch und geländebedingten Stützmauern: Sichtbare Stützmauern sind nur bei statisch und geländebedingten Erfordernissen zulässig. Ihre Höhe beträgt maximal 1 m. Sie müssen einen Grenzabstand von mindestens 3 m haben und sind durch Pflanzung von überhängenden Arten zu begrünen. Dies gilt nicht für die unterirdische Zufahrtsrampe zum Wirtschaftshof. 10.  GRÜNORDNUNG UND GRÜNORDNERISCHE AUSGLEICHS- UND ERSATZMASSNAHMEN  10.1	Es sind heimische und standortgerechte Bäume mit einem Stammumfang von Es sind heimische und standortgerechte Bäume mit einem Stammumfang von 18-20 cm, gemessen in 1 m Höhe über dem Erdboden zum Bäume zu pflanzen, dauerhaft zu erhalten und bei Abgängigkeit zu ersetzen. Die Ersatzpflanzung ist am gleichen Ort mit gleicher Qualität vorzunehmen. Die Bodenfläche unter dem Kronentraufbereich ist zuzüglich 1,5 m von jeglichen Beeinträchtigungen freizuhalten. 10.2	Nicht befestigte Freiflächen innerhalb des Sondergebiets SO „Klinik“ sind gärtnerisch Nicht befestigte Freiflächen innerhalb des Sondergebiets SO „Klinik“ sind gärtnerisch Klinik“ sind gärtnerisch  sind gärtnerisch zu gestalten oder als Rasen- oder Wiesenfläche anzulegen. 10.3	Die Dächer der Gebäude im Sondergebiet SO „Klinik“ sind auf mindestens 60% der Die Dächer der Gebäude im Sondergebiet SO „Klinik“ sind auf mindestens 60% der Klinik“ sind auf mindestens 60% der  sind auf mindestens 60% der Dachfläche mit einer extensiven Dachbegrünung auszuführen. Die Vegetationsschicht muss mindestens 10 cm stark sein. Die Ausführung einschichtiger Bauweisen ist nicht zulässig. Dies ist bereits bei Statik und Konstruktion zu berücksichtigen.  Dies gilt nicht für Gebäude, deren Grundfläche kleiner als 20 qm ist. 10.4	Wege und ebenerdige Stellplätze sind mit wasserdurchlässiger Oberfläche Wege und ebenerdige Stellplätze sind mit wasserdurchlässiger Oberfläche (Rasenpflaster, Rasengittersteine, Schotterrasen) herzustellen oder dort anfallende Oberflächenwasser seitlich zu versickern, soweit Belange und Erfordernisse des technischen Umweltschutzes nicht entgegenstehen. HINWEISE Die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbote (derzeit verankert in § 44 Bundesnaturschutzgesetz) ist bei der Umsetzung des Bebauungsplanes und auch bei späteren Um- und Anbaumaßnahmen zu beachten. Insbesondere ist bei der Entfernung von Gehölzbeständen die Vogelbrutzeit bzw. der gesetzlich vorgeschriebene zeitliche Rahmen (Beseitigung nur in der Zeit vom 01.10. bis 28.02.) zu beachten. Eventuell zu Tage tretende Bodendenkmäler unterliegen der gesetzlichen Meldepflicht und sind unverzüglich der Denkmalschutzbehörde der Stadt Passau bekannt zu machen. Wasserhaltung während der Bauzeit: Eine umfängliche Wasserhaltung ist nicht erforderlich, lediglich die Abführung von Niederschlags-, Schicht- und Tagwasser. Während der Bauarbeiten ist das anfallende Schicht- und Niederschlagswasser über ein umlaufende Ringdrainage und zughörige Pumpensümpfe auf der hangabwärts gelegenen Baugrubenseite zu fassen und in eine Vorflut abzuführen. Flächen für Feuerwehr (insbesondere Zufahrten, Durchfahrten, Aufstellflächen, Bewegungsflächen, usw.) sind in ausreichendem Umfang vorzusehen. Dabei sind mindestens die Anforderungen der "Richtlinien über die Flächen der Feuerwehr" (Stand Februar 2007) einzuhalten. Die baulichen Anlagen müssen ganzjährig über ausreichend breite und tragfähige befestigte Straßen bzw. Wege für Großfahrzeuge der Feuerwehr erreichbar sein. Die etwa notwendige Anleiterbarkeit durch Hubrettungsfahrzeuge (Drehleiter) ist besonders zu berücksichtigen. Der Bebauungsplan tritt mit der Bekanntmachung nach § 10 Abs. 3 Satz 4 BauGB im Amtsblatt in Kraft. Gleichzeitig treten frühere planungsrechtliche Festsetzungen, die diesem Bebauungsplan entsprechen oder widersprechen, außer Kraft.
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DER TEXTLICHE UND ZEICHNERISCHE INHALT DIESES BEBAUUNGSPLANES STIMMT MIT DEM SATZUNGSBESCHLUSS DER STADT PASSAU VOM 13.11.2017 ÜBEREIN. DER BEBAUUNGSPLAN WIRD GEMÄSS  §10  ABS.3  BAUGB MIT DEM TAGE DER BEKANNTMACHUNG IM AMTSBLATT  DER  STADT  PASSAU   NR. 32 AM 22.11.2017 RECHTSVERBINDLICH. DER BEBAUUNGSPLAN  MIT BEGRÜNDUNG LIEGT  MIT  WIRKSAMWERDEN DER BEKANNTMACHUNG ZU JEDERMANNS  EINSICHT  IM  AMT  FÜR  STADTPLANUNG  WÄHREND  DER  DIENSTSTUNDEN  BEREIT. 
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